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Die Politik der Landesregierung ist auf eine Intensivie-
rung kommunaler und regionaler Kooperationsprozesse 
innerhalb des Landes ausgerichtet. Ein weiterer Schwer-
punkt ist der stetige Ausbau der Zusammenarbeit mit 
Hamburg, den norddeutschen Ländern, Dänemark und 
mit der Öresund- und Ostseeregion.  
Regionale und länderübergreifenden Kooperationen 
und Netzwerke unterstützen den Modernisierungspro-
zess und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts-
standortes Schleswig-Holstein; sie fördern Wachstum, 
Wohlstand und Lebensqualität für die Bürgerinnen und 
Bürger. 

Eine ganzheitliche Betrachtung soll die vorhandenen 
Ansätze miteinander verbinden und sie zu einer um-
fassenden Position der Landesregierung für Nord-
deutschland zusammenführen. Insoweit können z.B. 
die Perspektiven einer weiteren Regionalisierung nicht 
allein aufgrund der Lage zur Großstadt Hamburg beur-
teilt werden, sondern erfordern auch eine Betrachtung 
der Relationen zu den Teilräumen innerhalb des Landes 
und deren individuellen Entwicklungspotenziale. Ebenso 
muss beim Ausbau der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit Richtung Dänemark und im Ostseeraum die 
intensivere Zusammenarbeit der norddeutschen Länder 
berücksichtigt werden. 

Mit Beschluss des Hamburger Senats vom Juni 2004 
für eine neue Politik in der Metropolregion Hamburg und 
in Norddeutschland hat Hamburg erstmals eine Gesamt-
darstellung seiner Politikziele für den engeren und wei-

teren norddeutschen Raum formuliert. Zugleich wurden 
Vorschläge - vor allem in wirtschaftsbezogenen Themen 
- für die Erarbeitung einer Internationalisierungsstrategie 
an die beiden Nachbarländer Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein und an die kommunalen Gebietskörper-
schaften gerichtet. Damit hat Hamburg signalisiert, die 
Zusammenarbeit intensivieren und zum Teil auch institu-
tionalisieren zu wollen. Über viele dieser Vorschläge wird 
am 01. Dezember 2005 in einer Trilateralen Kabinetts-
ausschusssitzung der Länder Hamburg, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein entschieden. Auch dies macht 
eine rechtzeitige Positionierung der schleswig-holsteini-
schen Landesregierung erforderlich.

Eine weitgehende Veränderung der Rahmenbedin-
gungen für regionale Strukturpolitik ergibt sich bei den 
EU-Strukturfonds ab 2007. Der erwartete Paradigmen-
wechsel der neuen EU-Strukturpolitik bei der Umsetzung 
der Lissabon-Strategie erfordert für Schleswig-Holstein 
eine Neuformulierung der Wirtschafts- und Regionalpoli-
tik: Ergänzend (oder anstelle) zu einer bisher ausgleichs-
orientierten Förderpolitik für die eher strukturschwachen 
Räume wird es künftig auch darum gehen, „Stärken zu 
stärken“, um insgesamt mehr wirtschaftliches Wachs-
tum für das Land zu erreichen. Im Zuge dieses Para-
digmenwechsels werden künftig Wachstumsregionen 
– neben den Regionen mit strukturellen Defiziten – eine 
neue Rolle spielen. Die Strategie der Landesregierung 
zur Förderung von Schwerpunktbereichen greift diesen 
Ansatz auf.

1. Anlass
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Die nachfolgenden Bewertungen und Vorschläge führen 
- auf der Grundlage einer Politikausrichtung auf das gan-
ze Land - zu der erforderlichen Positionierung der Lan-
desregierung zur Stärkung des Standortes Schleswig-
Holstein. Nach einer Beschreibung der Ausgangslage 
in Ziffer 2.1 sind in Ziffer 2.2 ergebnishaft die wesent-
lichen Eckpunkte dieser Positionierung vorangestellt. 
Sodann werden für vier räumlich differenzierte Politike-
benen (Ziffern 3. bis 6.) Chancen, Handlungsanforde-
rungen und Maßnahmen für die einzelnen Fachthemen 
benannt.

2.1 Ausgangslage

Schleswig-Holsteins Entwicklungsperspektiven sind 
geprägt durch die Lage im Norden Deutschlands, an-
gebunden an Nord- und Ostsee, mit langjährig gewach-
senen Kooperationsbeziehungen zu Dänemark und seit 
geraumer Zeit auch zur Öresund-Region. Zusätzlich ist 
die enge wirtschaftliche und strukturelle Verbindung des 
Landes zu Hamburg, die institutionalisierte Zusammenar-
beit in der Metropolregion Hamburg und die verbesserte 
verkehrliche Anbindung von Hamburg nach Lübeck (A 
20 und geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke), nach 
Mecklenburg-Vorpommern sowie weiter in Richtung 
Osteuropa von Bedeutung. Unter Berücksichtigung 
dieser wirtschaftsgeographischen und verkehrlichen 
Situation muss Schleswig-Holstein seine strategische 
Einbindung und seine spezifische Rolle in Norddeutsch-
land definieren und seine Handlungsoptionen darauf 
ausrichten. 

Mit der voranschreitenden Globalisierung der Wirt-
schaftsmärkte und der Ausdehnung der EU 2004 
Richtung Osteuropa ist der Wettbewerb der Regionen 
um Wachstum, Beschäftigung und Innovation verschärft 
worden. Aufgrund der gegenüber den großen europä-
ischen Zentren vergleichsweise dezentralen Lage des 
Landes sind strukturelle Nachteile nicht auszuschließen. 
Die Nähe Schleswig-Holsteins zu Hamburg stellt jedoch 
einen erheblichen Standortvorteil dar. Solche Zentren 
mittlerer Größe - wie sie die Metropolregion Hamburg 
im europäischen Maßstab darstellt - werden weiter an 
Bedeutung gewinnen. Die damit verbundene Internati-
onalisierung der Waren- und Finanzmärkte wird sich in 
neuen Wachstumskräften niederschlagen. Allerdings 
kann diese Tendenz der Konzentration in den Metro-
polräumen zu einer potenziellen Schwächung der 
peripheren Räume führen. 

Dies zeigt sich auch beim Blick auf die zukünftige Bevöl-
kerungsentwicklung, die in Schleswig-Holstein in den 
nächsten Jahren räumlich sehr unterschiedlich verlaufen 
wird. Während nach der 10. „Gemeinsamen Bevölke-
rungsvorausberechnung des Bundes und der Länder“ 
die 4 unmittelbar an Hamburg grenzenden Kreise (Kreise 
Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Segeberg, Pinneberg) 
die größte Wachstumsregion in Schleswig-Holstein 

sein werden, werden für die anderen Landesteile nur 
stagnierende bzw. sinkende Einwohnerzahlen bis 2020 
erwartet. Die dargestellten Zuwächse werden für diese 
Hamburg-Randkreise aber nur dann eintreten, wenn sie 
auch weiterhin eine hohe Attraktivität für Zuziehende 
aus Hamburg und aus anderen Ländern aufweisen. 
Diese Attraktivität wird sowohl vom Angebot an Ar-
beitsplätzen in der Metropolregion abhängen als auch 
von einem qualitativ hochwertigen Wohnungsangebot 
und einer ausreichenden sozialen Infrastruktur, die unter 
anderem auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ermöglicht. Diese Faktoren sind auch entscheidend 
dafür, ob die Einwohnerzahlen auch über 2020 hinaus 
wachsen oder dann - wie auch in anderen Landesteilen 
- sinken werden. Daneben stellt sich für alle 6 Hamburg-
Randkreise (d.h. die 4 vorgenannten unmittelbar an 
Hamburg grenzenden Kreise sowie die Kreise Steinburg 
und Dithmarschen) als besondere Herausforderung 
der Bevölkerungsentwicklung die starke Zunahme der 
Zahl älterer Menschen dar. In keinem anderen Teilraum 
des Landes wird die Zahl der älteren Menschen in den 
nächsten Jahren so hoch ausfallen wie hier.

Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat den glo-
balen Entwicklungsprozessen bereits seit vielen Jahren 
als Motor der Ostseekooperation Rechnung getragen. 
Dadurch ist dem Nordosten Europas eine Perspektive 
als europäische Region eröffnet worden und Schleswig-
Holstein hat zugleich seine Standortpolitik gestärkt. Mit 
einem Netz von regionalen Partnerschaften, der Einrich-
tung von Schleswig-Holstein-Büros, der Beteiligung an 
einer Vielzahl von Organisationen sowie der Initiierung 
strategischer INTERREG-Projekte, wie z.B. STRING 
(Zusammenarbeit Schleswig-Holsteins mit Hamburg und 
der Öresund-Region), hat die Landesregierung frühzeitig 
aus der Randlage des Landes die richtige Konsequenz 
gezogen. 

Schleswig-Holstein wickelt einen erheblichen und 
wachsenden Teil seines  Außenhandels mit den Staaten 
des Ostseeraums ab. Es hat sich gemeinsam mit seinen 
Nachbarn erfolgreich zur „Transport-Drehscheibe“ zwi-
schen dem nordöstlichen Ostseeraum und den Märkten 
Westeuropas entwickelt. In den vergangenen Jahren 
konnten ergänzende politische Verbindungen zu den 
neuen potenziellen Wachstumsregionen in Nordosteu-
ropa aufgebaut werden  (z. B. Polen, baltische Staaten, 
Sankt Petersburg). 

Auf der norddeutschen Ebene (Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein) hat sich die 1969 eingerichtete Konferenz 
Norddeutschland (KND) als jährliches Abstimmungsgre-
mium der norddeutschen Regierungschefs etabliert. Von 
Bedeutung sind ebenfalls die regelmäßigen Treffen mit 
dem Unternehmerkuratorium Nord.  
Trotz dieser Zusammenarbeit besteht das wirtschaftliche 
Nord-Südgefälle innerhalb Deutschlands weiter fort. Im 
Vergleich zu den süddeutschen Regionen in Bayern, 
Baden-Württemberg und Hessen hat Norddeutschland 

2. Landesregierung Schleswig-Holstein:  
Eckpunkte einer Positionierung
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noch Aufholbedarf bei den Parametern Wachstum, 
Beschäftigung sowie Forschung und Entwicklung. Bei 
allen Fortschritten ist festzustellen, dass in Norddeutsch-
land die länderübergreifende Zusammenarbeit immer 
noch stark von Konkurrenzaspekten überlagert wird und 
Kooperationen bisher weitgehend nur teilräumlich (z.B. 
Hamburg-Schleswig-Holstein) erfolgreich sind. 

Die bilaterale Zusammenarbeit Hamburg - Schles-
wig-Holstein hat mit dem Regierungsabkommen 
(Vertragsgemeinschaft) von 1991 eine neue Qualität 
erfahren. Seitdem haben verstärkte direkte Kontakte 
auf Fachressortebene, aber vor allem auch die bilate-
ralen Kabinettssitzungen zu Fortschritten auf fast allen 
Politikfeldern geführt. Besondere Bedeutung hat der 
Ausbau der Verwaltungskooperation: Zwischenzeitlich 
sind eine Vielzahl von Behördenfusionen umgesetzt 
bzw. Gemeinschaftslösungen gefunden worden. Beide 
Länder konnten auf diesem Feld in Norddeutschland 
eine unumstrittene Vorreiterrolle einnehmen. Zudem 
haben Hamburg und Schleswig-Holstein durch bilatera-
len Kabinettsbeschluss in 2003 eine enge ostseepoliti-
sche Zusammenarbeit und eine gemeinsame Präsenz 
im Ostseeraum vereinbart, die Schritt für Schritt weiter 
profiliert werden.

Die trilaterale Zusammenarbeit in der Metropolregion 
Hamburg wurde ebenfalls 1991 von den drei Landes-
regierungen Schleswig-Holstein, Hamburg und Nieders-
achsen initiiert. Seit Beginn standen schwerpunktmäßig 
siedlungsstrukturelle Konzepte, Naturschutzthemen, 
Verkehrsplanungen, abfallwirtschaftliche Probleme und 
planerische Aspekte im Vordergrund. Wirtschaftliche 
Themen wurden demgegenüber weitgehend bilateral 
behandelt. Dies hat sich in den vergangenen Jahren 
Schritt für Schritt verändert, so dass heute auch wirt-
schaftsbezogene Aufgaben und Leitprojekte einschließ-
lich marketingbezogene Aktivitäten in den Mittelpunkt 
gerückt sind. Die regionale Kooperation Hamburgs 
mit dem Umland hat sich zunehmend als europäische 
Metropolregion etabliert, die sich im Wettkampf der 
Standorte allerdings effizienter, konzentrierter und inter-
nationaler aufstellen muss. 

Die heutige Kommunal- und Regionalstruktur in 
Schleswig-Holstein ist geprägt durch 211 Verwaltungs-
einheiten (Ämter und amtsfreie Gemeinden), 4 kreisfreie 
Städte, 11 Kreise sowie eine Vielzahl unterschiedlicher 
Teilregionen, kommunaler Kooperationsverbände und 
grenzüberschreitende Formen der Zusammenarbeit. 
Mit der Beteiligung der 6 Hamburg-Randkreise an der 
Metropolregion Hamburg dominiert diese Region, die 
sich zudem schlagkräftiger aufstellt. Daneben hat die 
K.E.R.N.-Region - als größerer Verbund im Zentrum 
Schleswig-Holsteins - mit dem Austritt des Kreises 
Plön und einer zunehmenden Orientierung der Stadt 
Neumünster zur Metropolregion Hamburg an Geschlos-
senheit eingebüßt. Im Südosten hat die Stadt Lübeck 
mit ihren Nachbarkommunen das „Entwicklungskon-
zept Region Lübeck“ erarbeitet, das in der praktischen 
Regionsgestaltung allerdings keine Bedeutung erlangt 
hat. Vielmehr hat Lübeck seit 2003 immer nachdrückli-
cher einen Anschluss an die Metropolregion Hamburg 
gesucht. Demgegenüber orientiert sich der nordwestli-

che Landesteil Schleswig – auch aufgrund der grenzü-
berschreitenden INTERREG-Förderung – zunehmend in 
Richtung Dänemark. 

Diese eher großräumigen Kooperationen werden durch 
eine Vielzahl kleinräumiger, oft projektbezogener Ansätze 
überlagert und ergänzt (regionale Entwicklungskonzepte, 
Stadt-Umland-Planungen, Städtekooperationen, ländliche 
Struktur- und Entwicklungsanalysen, Leader+Regionen). 

2.2 Eckpunkte zur Stärkung des 
Standortes Schleswig-Holstein

(1) Ausgangs- und Endpunkt des politischen Han-
delns der Landesregierung ist die Sicherung der 
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit Schleswig-Hol-
steins. 

Dabei ist für Schleswig-Holstein die norddeutsche Koo-
peration mit ihren räumlich differenzierten Politikebenen 
und vielfältigen Themen- und Einflussbereichen von 
strategischer Bedeutung.

Entscheidend für das politische Handeln der Landesre-
gierung ist die zielgerichtete Umsetzung der schleswig-
holsteinischen Interessen. 

(2) Wachstum von Wertschöpfung und Beschäfti-
gung sind die Parameter zur Stärkung des Standor-
tes Schleswig-Holstein.

Hierzu wird Schleswig-Holstein seine besonderen Stand-
ortvorteile und seine speziellen wirtschaftlichen, tech-
nologischen, touristischen, naturbezogenen, kulturellen 
und sozialen Potenziale durchgreifend profilieren. Um 
die Kräfte zu bündeln und die Ressourcen nachhaltig zu 
nutzen, sind vorhandene „Stärken zu stärken“.

(3) Über die Landesgrenzen hinaus wird Schleswig-
Holstein seine Initiativen im Ost- und Nordseeraum 
gemeinsam mit Hamburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern weiter aktiv fortsetzen. 

Insbesondere wird Schleswig-Holstein seine günstige 
Lage zur neuen dänischen Großregion „Süddänemark“ 
sowie zur Metropolregion „Kopenhagen/Malmö“ im 
Sinne einer strategischen Brücke und Drehscheibe zur 
Metropolregion Hamburg und zu weiteren Nachbarn 
ausbauen. 

Die Ostseeregion muss eine der Zukunftsregionen im 
erweiterten Europa werden. Dazu soll sich die Ostsee-
kooperation zu einer stärker gestaltenden Regionalpolitik 
entwickeln. Auf gesamteuropäischer Ebene steht für 
Schleswig-Holstein die weitere Koordinierung der „Euro-
päischen Meerespolitik“ im Mittelpunkt.

(4) Die norddeutsche Kooperation wird weiterentwi-
ckelt, auf gemeinsame strategische Aufgaben kon-
zentriert und als „Wachstumsregion Nord“ profiliert.

Dazu müssen die Nordländer künftig eine stärkere 
Funktions- und Arbeitsteilung vereinbaren, um ihre Res-
sourcen im nationalen und internationalen Wettbewerb 
besser einsetzen zu können.



8

(5) Die bilaterale Zusammenarbeit mit Hamburg hat 
als „Nordverbund Hamburg-Schleswig-Holstein“ 
innerhalb der norddeutschen Kooperation oberste 
Priorität.

Diese auf ganz Schleswig-Holstein bezogene Zusam-
menarbeit mit Hamburg ist in der Lage, eine gemein-
same Wirtschafts- und Verwaltungsregion zu bilden, 
die auch bundesweit Vorbild für länderübergreifende 
Kooperationen ist. Hamburg und Schleswig-Holstein sind 
dabei gleichberechtigte Partner.

(6) Die Metropolregion Hamburg muss ihre nationale 
und internationale Wettbewerbsposition ausbauen, 
damit der Standort Schleswig-Holstein davon profi-
tieren kann.

Mit der Reorganisation ihrer Strukturen und der Um-
setzung einer Internationalisierungsstrategie wird die 
Metropolregion Hamburg neue Entwicklungsimpulse 
auslösen, die für ganz Schleswig-Holstein Bedeutung 
haben werden. 

Dabei ist sicherzustellen, dass die metropolbezogene 
Politik auch die übergeordneten schleswig-holsteini-
schen Landesinteressen einbezieht.

Damit die Kooperation in der Metropolregion sich nicht 
von dem Konzept „Hamburg: Wachsende Stadt“ ein-
grenzen lässt, bedarf es eines Konzeptes „Wachsende 
Metropolregion Hamburg“ mit dynamischen Entwick-
lungszielen für die gesamte Region.

(7) Zur weitgehenden Anbindung der nördlichen 
Landesteile an die Entwicklungsdynamik der Metro-
polregion wird ein „Wachstumsmodell Schleswig-
Holstein“ entwickelt.

Um die Entwicklungsdynamik der Metropolregion gezielt 
auch in die nördlichen Landesteile zu lenken, wird die 
Festlegung von drei Entwicklungsachsen entlang den 
nach Norden führenden Autobahnen (A 23, A 7, A 1) 
- u.a. zur Anbindung der schleswig-holsteinischen Ober-
zentren - geprüft.

Im Sinne einer für alle Partner gleichberechtigten „vari-
ablen Geometrie“ werden projektbezogen flexible Koo-
perationen inner- und auch außerhalb der Gebietskulisse 
der Metropolregion unterstützt.

Schleswig-Holstein wird das aktuelle Konzept der 
Bundesraumordnung zum Aufbau „Regionaler Ver-
antwortungsgemeinschaften“ als Pilotprojekt für eine 
großräumige Zusammenarbeit und Verantwortung der 
Metropolregion Hamburg mit den weiteren Landesteilen 
modellhaft aufgreifen.

(8) Mit einer Regionalentwicklungspolitik sollen die 
Entwicklungspotenziale voll ausgeschöpft sowie 
Wachstum, Beschäftigung und Daseinsvorsorge für 
das ganze Land sichergestellt werden.

Wesentlicher Schwerpunkt ist die Umsetzung der 
eingeleiteten Verwaltungsstrukturreform mit der Schaf-
fung von Kommunalen Verwaltungsregionen und der 
Zusammenlegung der Verwaltungen von Ämtern und 
Gemeinden. 

Darüber hinaus sind die Festigung, der Ausbau und 
die Profilierung der schleswig-holsteinischen Regionen 
und Teilräume sowie ihrer Kooperationsstrukturen von 
Bedeutung.

(9) Damit Schleswig-Holstein seine Rolle als starker 
Partner im Norden wahrnehmen kann, 

• wird die Landesregierung den unterschiedlichen 
räumlichen Kooperationen einerseits durch die dar-
gestellten differenzierten Konzepte und Strategien 
Rechnung tragen; andererseits führt sie diese vielfäl-
tigen Politikansätze mit diesem Bericht erstmalig im 
Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise 
zu einer umfassenden, untereinander abgestimmten 
Positionierung zusammen.

• wird die Landesregierung vermehrt die Unterneh-
men, Verbände und privaten Akteure als wesentliche 
Gestalter und Nutzer des Standortes Schleswig-Hol-
steins einbeziehen und in die Verantwortung neh-
men.
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Um Norddeutschland („Northern Germany“) als europäi-
sche „Wachstumsregion Nord“ zu profilieren, müssen 
die norddeutschen Länder ihre Kooperation deutlich 
intensivieren und zu einer stärkeren Funktions- und 
Arbeitsteilung kommen, damit die Ressourcen im natio-
nalen und internationalen Wettbewerb besser eingesetzt 
werden können. 

Zur Umsetzung dieser Perspektive schlägt die Lan-
desregierung Schleswig-Holstein ihren Nachbarn 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen 
und Bremen - über die bisher behandelten Themen und 
Projekte hinaus - folgende strategische Schwerpunkte 
vor:

• Die gemeinsame Identifizierung, Profilierung und 
Vermarktung norddeutscher Branchen- und Technolo-
giecluster und damit die Vernetzung wirtschaftlicher 
Aktivitäten zur Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit Norddeutschlands unter anderem durch gemein-
same Internetangebote. 

• Die Erarbeitung eines Struktur- und Entwicklungskon-
zeptes mit einer klaren Ausrichtung auf Forschung, 
Innovation und Qualifikation, das die speziellen Po-
tenziale Norddeutschlands in den Vordergrund stellt.

• Die Schaffung einer exzellenten regionalen und über-
regionalen Verkehrserschließung zur Anbindung an 
die Wirtschaftsräume in Europa.  

• Die Fortentwicklung der „Gemeinsamen Seehafen-
plattform“ des Bundes und der Küstenländer zur 
Stärkung der norddeutschen Seehafenverkehrswirt-
schaft.

• Die Erarbeitung einer norddeutschen Standort-Mar-
ketingstrategie unter Einbindung der besonderen 
Entwicklungsimpulse der drei europäischen Metro-
polregionen „Hamburg“, „Hannover - Braunschweig 
- Göttingen“ und „Bremen“. 

• Der Ausbau der Verwaltungskooperation unter Nut-
zung der Fortschritte, die Schleswig-Holstein insbe-
sondere in der bilateralen Kooperation mit Hamburg 
sowie mit anderen norddeutschen Ländern erreicht 
hat.  
Beispielhaft ist die Weiterentwicklung der Koopera-
tion „RESO-Nordverbund“ zwischen den Landes-
justizverwaltungen Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein zur sozialen Integration von 
Straffälligen. 

• Die Unterstützung der Verwaltungskooperation durch 
das Internet in allen dafür geeigneten Bereichen und 
Themenfeldern. Generelles Ziel ist es, die vielfältigen 
Internetprojekte aller Beteiligten inhaltlich sinnvoll 
und nutzergerecht zu bündeln, um Ressourcen zu 
sparen und eine größtmögliche Wirkung zu erzielen.

• Die Intensivierung der frühzeitigen Abstimmung 
großräumiger Planungen und Forschungsprogramme 
(z.B. Bundesverkehrswegeplan, Hochschulpläne, 
gemeinsame Forschungsinstitute).

• Die länderübergreifende Profilierung und Vermark-
tung der großen kulturellen Zentren Norddeutsch-
land (wie der Stadt Hamburg) in Vernetzung mit den 
zahlreichen, regionalen oder auch weit über das Land 
hinaus strahlenden Kulturangeboten (wie der Han-
sestadt Lübeck, Schloss Gottorf und dem Wikinger-
museum Haitabu, dem reichen maritimen kulturellen 
Erbe in Flensburg oder an der Westküste).

• Die Zusammenführung der politischen Willensbil-
dung und die Entwicklung gemeinsamer Positionen 
in Norddeutschland zur Bündelung der Kräfte und 
zugleich zur effizienteren Interessenvertretung ge-
genüber dem Bund, der EU, der Ostseeregion sowie 
gegenüber den süddeutschen Ländern.

• Die Intensivierung der Zusammenarbeit im Gesund-
heitswesen im Rahmen der auf staatsvertraglicher 
Grundlage bestehenden vier gemeinsamen Einrich-
tungen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein.

• Die Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem 
IT-Sektor in der ab 2006 erweiterten Vierländeranstalt 
„Dataport“.

Zur Umsetzung und Koordinierung dieser Vorschläge 
steht die Konferenz Norddeutschland (KND) zur Verfü-
gung. Nachdrücklicher als bisher sollte sie zukünftig ihre 
Funktion zur Erarbeitung und Umsetzung strukturpoliti-
scher und wirtschaftsbezogener Entwicklungsvorstellun-
gen wahrnehmen und für Norddeutschland als strategi-
sches Instrument agieren. Zur Unterstützung der KND 
bestehen mehrere norddeutsche Fachministerkonferen-
zen, die - wie z.B. die Konferenz der Wirtschafts- und 
Verkehrsminister der norddeutschen Länder - verstärkt 
als politisches Bindeglied zu den Fachressorts eingesetzt 
werden sollten.

3. Norddeutschland:  
Die norddeutsche Kooperation weiterentwickeln
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Schleswig-Holstein und Hamburg arbeiten seit Jahren 
erfolgreich zusammen. Die schleswig-holsteinische Lan-
desregierung will diese Kooperation zu einem „Nordver-
bund Hamburg-Schleswig-Holstein“ - im Sinne einer 
gemeinsamen Wirtschafts- und Verwaltungsregion 
- weiterentwickeln. Im Zentrum stehen wichtige Ent-
scheidungen in den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur, 
gemeinsame Interessenvertretung im Ostseeraum, 
Zusammenlegung bzw. Kooperation bei öffentlichen 
Dienstleistungen und Verwaltungsstrukturen sowie ein 
abgestimmtes Vorgehen zur Profilierung des Nordens 
als Innovations- und Forschungsregion. Dabei wird die 
Zusammenarbeit so gestaltet, dass Schleswig-Holstein 
davon genauso stark profitiert wie Hamburg; beide 
Länder kooperieren als gleichberechtigte Partner. Eine 
zentrale Rolle bei der Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit beider Länder kommt dabei den Unternehmen, 
den Verbänden und privaten Akteuren zu.

Der Wachstumsraum Schleswig-Holstein und 
Hamburg hat erhebliche Entwicklungschancen und 
bundesweit Vorbildcharakter für länderübergreifende 
Zusammenarbeit:  
Die Stadt Hamburg ist nicht nur das Kraftzentrum 
Norddeutschlands, sondern belegt bereits zum dritten 
Mal infolge die Spitzenposition im Rankingvergleich 
„Die Bundesländer im Standortwettbewerb 2005“ der 
Bertelsmann-Stiftung. Für Schleswig-Holstein kommt 
die Stiftung zutreffend zu dem Ergebnis, dass nicht nur 
für die Wirtschaft, sondern für die meisten Bereiche 
des öffentlichen Lebens die Hansestadt der wichtigste 
Orientierungspunkt ist. Aus vielen weiteren Analysen 
- wie der Regionalstudie 2/05 der HSH Nordbank - ergibt 
sich, dass sich Schleswig-Holstein am besten im engen 
Verbund mit Hamburg im härter werdenden Wettbewerb 
der Regionen Standortvorteile sichern kann. Die Fort-
führung dieser bilateralen Kooperation hat daher 
erste Priorität.

Gerade die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
bieten beste Vorraussetzungen zur Realisierung des 
angestrebten „Nordverbundes“: So verfügt die ge-
meinsame Region über die leistungsfähigste Hafen- und 
Logistikstruktur im Norden (Hamburg, Lübeck, Kiel, 
Brunsbüttel) in Verbindung mit einer breit gefächerten 
maritimen Wirtschaft vor allem in Hamburg und Kiel. Sie 
besitzt einen schon hoch entwickelten Branchen- und 
Technologiecluster „Medizin und Biomedizin“, konzen-
triert im Dreieck Lübeck – Hamburg – Kiel. Auch die 
Schwerpunktbranchen „Luftfahrt“ und „Medien/IT-Wirt-
schaft“ reichen weit über Hamburg hinaus in die Räume 
Lübeck und Kiel, nach Itzehoe („Mikroelektronik“) oder 
Flensburg („mobile Telekommunikation“). Im Tourismus 
bestehen hervorragende Potenziale durch einzigartige 
Kombinationen von attraktiven Städten, schönsten 
Stränden und Landschaften, Gesundheits- und Well-
ness-Angeboten sowie kulturellen Highlights wie dem 
Schleswig-Holstein Musik Festival, den Karl-May-Fest-
spielen in Bad Segeberg, JazzBaltica in Salzau oder den 
Nordischen Filmtagen Lübeck.

Das Flächenland Schleswig-Holstein und der Stadt-
staat Hamburg sind allerdings in vieler Hinsicht auch 
grundlegend unterschiedlich strukturiert. Entspre-
chend unterschiedlich sind deshalb auch die wirtschaft-
lichen Problemlagen, die individuellen Potenziale, die 
spezifischen Entwicklungschancen und die darauf hin 
konzipierten Politiken und Förderprogramme. Ziel der 
bilateralen Kooperation beider Länder kann deshalb 
auch nicht die generelle Homogenisierung aller Politik-
felder und aller Wirtschaftskonzepte auf gemeinsame 
Ziele, Schwerpunkte und Programme hin sein. Vielmehr 
können sich die geeigneten Themenfelder und die 
adäquate Form der Zusammenarbeit (z.B. gemeinsame 
Programme und Projekte) nur aus der vertieften Analyse 
und Bewertung der jeweiligen Verhältnisse und Interes-
senslagen ergeben. 

Zur Stärkung der Kooperation gerade bei konfliktbehaf-
teten Themen und unterschiedlichen Interessenlagen 
sollen in den bilateralen Kabinettssitzungen vermehrt 
durch fach- und ressortübergreifende sowie Interes-
sen ausgleichende „Kopplungsgeschäfte“ für beide 
Partner gewinnbringende Lösungen ermöglicht werden. 
Hier haben beide Länder in der Vergangenheit bereits 
positive Erfahrungen gemacht. Alle Themenfelder, in 
denen Hamburg auf schleswig-holsteinische Potenziale 
angewiesen ist (z.B. Ausgleichsflächen; Arbeitskräfte; 
verkehrsgünstige Gewerbeflächen; Ostseehäfen Lü-
beck, Kiel; Mitwirkung beim Fahrrinnenausbau der Elbe; 
Abfallpolitik; Wasserversorgung; Brückenfunktion in den 
Ostseeraum; schleswig-holsteinische Urlaubs- und Frei-
zeitangebote; Naherholungsmöglichkeiten; Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie), können gezielt für solche 
Kopplungsgeschäfte verwandt werden.

4.1 Die Verwaltungskooperation  
weiter ausbauen

Die Zusammenarbeit mit Hamburg ist erfolgreich und 
hat gerade in der jüngeren Vergangenheit zu einer Viel-
zahl von Verwaltungskooperationen geführt. Hervorzuhe-
bende Beispiele sind 

• die Fusion der Datenzentrale Schleswig-Holstein mit 
dem Landesamt für Informationstechnik Hamburg 
einschließlich des IuK-Bereichs des Senatsamtes für 
Bezirksangelegenheiten zur gemeinsamen Anstalt 
des öffentlichen Rechts „Dataport“,

• die Zusammenführung der Statistischen Landes-
ämter Hamburg und Schleswig-Holstein zu einem 
gemeinsamen „Statistischen Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein“, 

• sowie die Fusion der Eichverwaltungen beider Län-
der zur „Eichdirektion Nord“. 

Darüber hinaus haben die schleswig-holsteinische Lan-
desregierung und der Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg die künftige Zusammenarbeit der Länder 

4. Schleswig-Holstein - Hamburg:  
Eine prioritäre Partnerschaft fortsetzen
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Schleswig-Holstein und Hamburg in Europa-, Ost-
see- und internationalen Angelegenheiten in einem 
Rahmenstaatsvertrag geregelt. Dieser erfasst auch die 
Kooperation in dem seit 20 Jahren bestehenden Hanse-
Office in Brüssel.  
Inhaltlich 

• wird ein gemeinschaftliches Auftreten in der Außen-
vertretung angestrebt,

• wird zwischen den beiden Landesregierungen ein 
regelmäßiger Informationsaustausch in Europa-, Ost-
see- und internationalen Angelegenheiten vereinbart 
mit dem Ziel, sich in diesen Politikfeldern abzustim-
men, 

• streben die Länder eine gegenseitige Beteiligung an 
Delegationsreisen an, 

• erfolgt die institutionelle Kooperation durch die 
Unterhaltung gemeinsamer Vertretungen im Ausland. 
Diese können als gemeinsame Dienststellen ausge-
staltet sein, wie künftig das Hanse-Office in Brüssel. 
Daneben ist jede weniger intensive Zusammenarbeit 
in Form einer Bürogemeinschaft oder in einer sonsti-
gen Organisations- und Rechtsform möglich.  
Hamburg und Schleswig-Holstein haben zudem eine 
Gemeinsame Vertretung in St. Petersburg als zweites 
Hanse-Office eröffnet. Von Seiten der Landesregie-
rung wird angestrebt, das Schleswig-Holstein-Büro in 
Danzig auch für Hamburg nutzbar zu machen. 

Derzeit werden rund 20 weitere Kooperationsmaß-
nahmen auf ihre Realisierbarkeit überprüft, um das Ziel 
der Landesregierung, gemeinsam mit Hamburg eine ge-
meinsame Wirtschafts- und Verwaltungsregion aus-
zubauen, zu erreichen. Die Intensivierung der bilateralen 
Verwaltungszusammenarbeit als Kern einer weiterge-
henden norddeutschen Kooperation ist auch politisches 
Anliegen Hamburgs, so dass die Voraussetzungen für 
weitere Kooperationen sehr günstig sind.

Schwerpunkte für weitere Maßnahmen sieht die 
Landesregierung in 

• der Hochschulkooperation mit den Norddeutschen 
Ländern, insbesondere der Kooperation mit Hamburg 
durch Abschluss von Kooperationsvereinbarungen 
und Absprache von Schwerpunktbildungen zwischen 
den Hochschulen, 

• der verstärkten Kooperation auf dem Feld der Lehrer-
bildung und der auf Schule und Unterricht bezogenen 
Qualitätsentwicklung, 

• der verbesserten Zusammenarbeit der norddeut-
schen Länder beim Verbraucherschutz und der 
Landeslabore, 

• der öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeit, bei 
der verstärkt Formen der Verwaltungskooperation 
geprüft werden sollen,

• der Fusion der Landesmedienanstalten von Hamburg 
und Schleswig-Holstein, um die Effizienz der Medien-
aufsicht zu stärken, Verbesserungen im Bereich der 
Filmförderung zu erzielen und Projekte zu ermögli-
chen (Zusammenarbeit von Ausbildungseinrichtun-
gen im Medienbereich).

Bei der Umsetzung weiterer Verwaltungskooperationen 

sind als wichtige Maßnahmen speziell im Bereich „Ver-
waltungsinformationen / E-Government“ die Schaffung 
und die nutzergerechte Gestaltung des Zugangs zu allen 
Verwaltungsinformationen und Online-Verfahren über 
Zuständigkeitsgrenzen hinweg zu realisieren. 
Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich in der 
Vereinbarung zur Gründung von „Dataport“ dazu ver-
pflichtet, dass grundlegende strategische Planungen 
und Entscheidungen von „Dataport“ im technologischen 
und insbesondere infrastrukturellen Bereich zwischen 
den Ländern wechselseitig kommuniziert und koordiniert 
werden. Ebenfalls wollen sich die Träger bemühen, „Da-
taport“ auch als Dienstleisterin im Bereich kommunaler 
Anwendungen in Schleswig-Holstein und in Hamburg zu 
stärken. Darüber hinaus besteht die Verabredung, neue 
IT-Verfahren und insbesondere IT-Infrastruktur möglichst 
gemeinsam zu entwickeln.

4.2 Leistungsfähige  
Verkehrsinfrastrukturen schaffen

Der weitere Ausbau der Verkehrsanbindungen hat für 
Hamburg und Schleswig-Holstein gleichermaßen hohe 
Priorität. Infrastrukturelle Verbesserungen sind für die 
Stabilisierung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
Norddeutschland unerlässlich. Gerade in diesem Bereich 
zeigt sich deutlich, dass die beiden Länder aufeinander 
angewiesen sind und ein gemeinsames Vorgehen im 
Interesse beider Länder liegt. Hamburg und Schleswig-
Holstein müssen sich daher im Bund gemeinsam für die 
zügige Umsetzung der eingeleiteten Ausbaumaßnahmen 
einsetzen. Dabei ist vor dem Hintergrund der finanziellen 
Möglichkeiten eine Konzentration auf zunächst vor-
rangige Verkehrsprojekte für den Norden notwendig. 
Dazu gehören insbesondere: 

• Die Fortführung der A 20 von Lübeck mit einer Nord-
West-Umfahrung von Hamburg und einer neuen 
Elbquerung bei Glückstadt.

• Der Ausbau der A7 auf 6 bzw. 8 Fahrstreifen zwi-
schen Autobahndreieck Bordesholm und Hamburg 
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit, u.a. auch für 
internationale Verkehre von und nach Skandinavien. 

• Der Ausbau der A 21 („Ostumfahrung Hamburg“), 
um Fernverkehren die Möglichkeit zu geben, den 
Raum Hamburg zu umfahren; durch eine Ost-Um-
fahrung sind Entlastungswirkungen auf der A 1 zu 
erwarten, die nach der deutschen Vereinigung sehr 
hohe Verkehrszuwächse erfahren hatte. 

• Der Ausbau der B 5 zur besseren überregionalen 
Anbindung der Westküstenregion: Um eine ein-
heitliche Streckencharakteristik zu erreichen, ist für 
die B 5 von Heide bis zur Dänischen Grenze eine 
Konzeption zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 
erarbeitet worden. Mittelfristig soll die Errichtung 
einer Dreistreifigkeit bis Bredstedt und eine teilhö-
henfreie Umgestaltung der B 5 bis zur Einmündung 
L 7/B 5 (Syltverladung) realisiert werden, um eine 
einheitliche Streckencharakteristik zu erreichen. Im 
Zuge der A 23 wird der Lückenschluss mit dem Bau 
des Brückenbauwerkes über die Stör zwischen den 
Anschlussstellen Itzehoe-Nord und Itzehoe-Süd in 
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2006 begonnen werden. 

• Die Elektrifizierung und der Streckenausbau auf der 
Schiene zwischen Hamburg und Lübeck/Travemün-
de, um die boomenden Häfen von Hamburg und 
Lübeck besser miteinander zu vernetzen und um 
die Voraussetzungen für Container-Ganzzüge und 
durchfahrende Personenfernverkehrszüge zu schaf-
fen. Das Projekt beinhaltet neben der eigentlichen 
Elektrifizierung den zweigleisigen Ausbau des Schie-
nenengpasses zwischen Schwartau-Waldhalle und 
Lübeck-Kücknitz sowie in der längerfristigen Planung 
den dreigleisigen Ausbau zwischen Hamburg-Wands-
bek und Ahrensburg.

• Die Fehrmarnbeltquerung als ein Schlüsselpro-
jekt für Norddeutschland, um die Anbindung der 
Metropolregion Hamburg an die Metropolregion 
„Kopenhagen/Malmö“ und den Süden Europas 
voranzubringen. Umfassende Untersuchungen der 
letzten 10 Jahre kommen zum Ergebnis, dass eine 
Fehmarnbeltquerung technisch machbar, verkehrlich 
sinnvoll, gesamtwirtschaftlich nützlich und ökologisch 
vertretbar ist. Zwischen Dänemark und Deutschland 
besteht Einvernehmen, dass die feste Querung 
privat finanziert wird und nur der Ausbau der Schie-
nenwege und Straßen als Zulaufstrecken aus den 
nationalen Haushalten zu finanzieren ist. EU-Mittel 
und Staatsgarantien sollen das private Engagement 
unterstützen. Entsprechende Finanzierungsmodelle 
sind erarbeitet worden und werden durch externe 
Finanzberater überprüft. Zum Aspekt der Umweltaus-
wirkungen wird auf Basis eines Konsultationspapiers 
Ende 2005 eine informelle Beteiligung der Öffentlich-
keit eingeleitet werden. Nächste Entscheidungen der 
Verkehrminister werden für Anfang 2006 erwartet.

• Die Beseitigung von Engpässen auf der Jütlandlinie 
(Hamburg – Flensburg), insbesondere der dreiglei-
sige Ausbau des Streckenabschnitts Pinneberg 
– Elmshorn. Darüber hinaus wird die Modernisierung 
und der Ausbau des Bahnhofes Elmshorn verfolgt. 
Maßnahmen zur Beseitigung noch bestehender 
Langsamfahrstellen, insbesondere die Sanierung 
der Kanalhochbrücken in Rendsburg und Hochdonn 
bzw. an der „Torflinse Lottorf“ bei Schleswig werden 
fortgesetzt.

• Die Ertüchtigung der Nahverkehrsstrecke zwischen 
Kiel und Lübeck mit dem Ziel, die Fahrzeit auf unter 
eine Stunde zu reduzieren und einen integralen Takt-
fahrplan zu ermöglichen.

• Die Prüfung des Ausbaus der Schienenverbindung 
Kiel - Fuhlsbüttel – Hamburg.  
Eine schnelle Schienenanbindung von Hamburg über 
den Hamburger Flughafen nach Schleswig-Holstein 
durch Neu- und Ausbau von Bahnstrecken wird seit 
Jahren in der Öffentlichkeit diskutiert. Sie wurde von 
Schleswig-Holstein für den Bundesverkehrswegeplan 
2003-2015 angemeldet, vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen jedoch abge-
lehnt. Zurzeit wird erneut gutachterlich geprüft, ob 
eine solche Verbindung wirtschaftlich und technisch 
darstellbar ist. 

• Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals und seine Kur-
venbegradigung der Oststrecke.

• Die Erstellung eines gemeinsamen Flughafenent-
wicklungs- und Luftfahrtkonzepts für die Länder 
Schleswig-Holstein und Hamburg.

4.3 Die wirtschaftlichen Stärken des 
Nordens profilieren

Die Wirtschaftsstruktur in den norddeutschen Ländern 
muss sich weiter in Richtung langfristig wettbewerbsfä-
higer und wachstumsstarker Bereiche entwickeln. Der 
Norden braucht ein klares Profil: das heißt noch stärkere 
Konzentration auf die hier besonders starken und zu-
kunftsträchtigen Branchen und Technologien. Schleswig-
Holstein und Hamburg haben sich daher im September 
2004 zu einer Strategie bekannt, die auf die Förderung 
und den Ausbau von Clustern zielt. Sie haben in 
einem gemeinsamen Kabinettsbeschluss die Notwen-
digkeit einer noch engeren Zusammenarbeit in der 
Clusterpolitik betont. Damit die Cluster ihre Wirkungs-
kraft entfalten, müssen in Kooperation aller Beteiligter 
Prioritäten für zusätzliche (Infrastruktur-, Qualifizierungs- 
oder Kooperations-) Maßnahmen entwickelt werden. 

Hamburg und Schleswig-Holstein haben mit der Grün-
dung der gemeinsamen Gesellschaft Norgenta für den 
Bereich Life Science bereits einen erheblichen Schritt 
vorwärts in der Entwicklung eines Ländergrenzen 
überschreitenden Clusters gemacht. Mit Etablierung 
eines Life Science Councils ist eine enge Einbindung der 
verschiedenen schleswig-holsteinischen und hamburgi-
schen Akteure (neben Norgenta u.a. die Netzwerke Ar-
beitsgemeinschaft Medizintechnik in Schleswig-Holstein 
e.V. (AGMT), MedRegio, Bay to Bio - Förderkreis Life 
Science e.V. sowie die IHK zu Lübeck und die Handels-
kammer Hamburg) gelungen.

Von den Wirtschafts- und Landwirtschaftsressorts 
beider Länder werden in gemeinsamen Arbeitsgrup-
pen weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
in folgenden Clustern geprüft: Maritime Wirtschaft, 
Luft- und Raumfahrt, Logistik, Tourismus, Ernährungs-
wirtschaft, IuK und Medien, Nanotechnologie, Mikro-
technologie, Windenenergie und erneuerbare Energien 
sowie Chemie- und Mineralölindustrie. Dazu werden in 
den genannten Schwerpunktbereichen bilaterale Fach-
gespräche zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein 
geführt. Ziel ist es, Ansatzpunkte für eine Vertiefung der 
bilateralen Clusterpolitik zwischen Hamburg und Schles-
wig-Holstein - einschließlich der Möglichkeiten ihrer 
Weiterentwicklung - zu identifizieren.

4.4 Als gemeinsame  
Wirtschaftsregion auftreten

Um die spezifischen Potenziale der Wirtschaftsstandor-
te Schleswig-Holstein und Hamburg zu nutzen, soll die 
projektbezogene Zusammenarbeit auf den Gebieten der 
Unternehmensakquisition, der Außenwirtschaftsför-
derung und des Standortmarketings mit den jewei-
ligen Akteuren auf Hamburger Seite fortgeführt und 
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nach Möglichkeit weiter entwickelt werden. Es gilt, von 
der Anziehungskraft der Metropole Hamburg und der 
Standortattraktivität Schleswig-Holsteins gemeinsam 
zu profitieren durch Ansiedlung von Unternehmen und 
damit der Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg verfolgen 
individuelle, landesweite Konzepte für das Standort-
marketing und präsentieren sich als eigenständige 
Wirtschaftsstandorte. Insbesondere für Präsentationen 
im Ausland ist aber ein abgestimmtes Konzept zu entwi-
ckeln, wie die Wirtschaftsregion Hamburg und Schles-
wig-Holstein gemeinsam vermarktet werden kann. Die 
Option für ein Standortmarketing für eine gemeinsame 
Dachmarke „Norddeutschland“ ist in bilateralen Gesprä-
chen zwischen WTSH und HWF weiter zu prüfen. 

Bei der Planung und Durchführung von Messeauftritten 
im Ausland hat sich eine gute Praxis der Zusammenar-
beit zwischen den Einrichtungen der Außenwirtschafts-
förderung entwickelt. Die Art der Kooperation wird 
abhängig gemacht von der jeweiligen Messe, den maß-
geblichen Inhalten, den Akteuren und den werblichen 
Interessen beider Standorte. Schleswig-Holstein wird 
eine Kooperation mit Hamburg prüfen und anstreben, 
um Synergieeffekte zu erzielen.

Die Wirtschaftsdelegationsreisen werden bereits im 
Planungsstadium zwischen den Außenwirtschaftsrefe-
raten der beiden Wirtschaftsressorts abgestimmt. Es ist 
zur guten Übung geworden, dass die Delegationen für 
die Mitreise des Wirtschaftsministers/-senators oder des 
Staatssekretärs/Staatsrats des Nachbarlandes grundsätz-
lich offen sind. Dies gilt auch für Unternehmensvertre-
terinnen und -vertreter aus den Nachbarländern, wobei 
diese Option auch für die übrigen norddeutschen Länder 
besteht. 

4.5 Eine kooperative  
Umweltpartnerschaft entwickeln

Unter dem Thema „Mit Kooperationen Umweltschutz 
durch die Wirtschaft fördern“ wollen Verwaltung und 
Wirtschaft gemeinsame Kooperations- und Kommuni-
kationsprojekte im Umweltschutz durchführen. Basis 
sind freiwillige Umweltschutzleistungen auf Seiten der 
Betriebe und schnelle, unbürokratische Dienstleistungen 
sowie Beratung und spezielle Förderprogramme auf 
Seiten der Verwaltung. Beide Länder wollen mit einem 
gemeinsam finanzierten Pilotprojekt in Kooperation 
mit dem Flughafen Hamburg die Partnerschaft begin-
nen. 

Daneben entwickeln Hamburg und Schleswig-Holstein 
in einem Pilotprojekt das System „Qualitätsver-
bund umweltbewusster Betriebe“, abgestimmt auf 
Klein- und Mittelständische Betriebe. In diesem Projekt 
werden die vorhandenen technische Standards („EMAS 
der EU“ oder „DIN-ISO 14001“), die sich eher an große 
Unternehmen richten, auf die Bedürfnisse der kleineren 
Betriebe angepasst.

4.6 Die Akteure im Tourismus zusam-
menführen

Schleswig-Holstein und Hamburg kooperieren vor allem 
im Auslandsmarketing, zum Teil auch im Inlandsmarke-
ting gemeinsam mit den norddeutschen Regionen im 
Rahmen der „Werbegemeinschaft „Deutsches Küs-
tenland (DKL)“. Diese Zusammenarbeit der von allen 
norddeutschen Marketingorganisationen getragenen 
Werbegemeinschaft „Deutsches Küstenland“ hat 
wegen ihrer großen Wirkung Priorität. 

Kooperationen der für das touristische Marketing 
zuständigen Organisationen - der Hamburg Tourismus 
GmbH (HHT) und der Tourismus-Agentur Schleswig-
Holstein GmbH (TASH) - sind sinnvoll. Dies gilt zum 
Beispiel für die Fußball-WM 2006 mit der Bereitstellung 
von Beherbergungskapazitäten in Schleswig-Holstein, 
bei Kontakten zu Reiseveranstaltern, bei Buchungsplatt-
formen, bei gegenseitiger Bewerbung in Printproduk-
ten und beim Internetauftritt. HHT und TASH arbeiten 
in diesem Sinne bereits dort zusammen, wo dies vor 
dem Hintergrund der unterschiedlichen Angebots- und 
Nachfragestrukturen in Hamburg (Städtetourismus) und 
Schleswig-Holstein (vor allem Urlaubstourismus an den 
Küsten, aber in immer stärkerem Maße auch Kulturtou-
rismus in der Fläche und in den Städten) zweckmäßig 
ist. 

Die Zusammenarbeit der Hamburg Tourismus GmbH 
und der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein wird 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Angebots 
– und Nachfragestrukturen bzw. Marketingstrategien 
beider Länder weiter ausgebaut. Ansatzpunkte einer 
verstärkten Kooperation sind beispielsweise die gegen-
seitige Bewerbung in Printprodukten der Marketingorga-
nisationen, thematische Kooperationen wie zum Beispiel 
beim Städtetourismus oder gemeinsame Messeauftritte 
(z.B. bei der Internationalen Tourismus-Börse ITB).

4.7 Bildung und Wissenschaft  
miteinander vernetzen

(1) Bildung:

Die Entwicklung Hamburgs mit seinem schleswig-hol-
steinischen Umland zu einem einheitlichen Wirtschafts- 
und Lebensraum bietet die Chance auch zur Gestaltung 
einer Bildungsregion, in der die Menschen ungeachtet 
der die Region durchziehenden kommunalen und Län-
dergrenzen weitgehend frei über die Inanspruchnahme 
von Bildungsangeboten entscheiden. 

Schleswig-Holstein und Hamburg haben bereits 1963 
das sogenannte „Gegenseitigkeitsabkommen“ abge-
schlossen, in dem sie sich bereit erklären, Schülerinnen 
und Schüler aus dem jeweils anderen Land im Rahmen 
freier Kapazitäten (in öffentlichen Schulen) aufzuneh-
men. Dieses Abkommen wurde 2004 durch ein neues 
Zusatzabkommen mit dem Grundsatz ergänzt, dass 
primär jedes Land für sich die Beschulung der eigenen 
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Schüler/innen gewährleistet. Eine grundlegende Neu-
ordnung des grenzüberschreitenden Schulbesuchs 
ist ab 2008 vorgesehen.

Schleswig-Holstein hat ebenso wie alle anderen Bundes-
länder nach der Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse 
Konsequenzen gezogen und unter anderem die von 
der Kultusministerkonferenz beschlossenen Bildungs-
standards eingeführt, um einheitliche Kompetenzanfor-
derungen für die Schülerinnen und Schüler im Land zu 
formulieren. Damit hat sich das Land auch verpflichtet, 
für deren Umsetzung Sorge zu tragen und begleiten-
de Maßnahmen zur Qualitätssicherung an Schulen zu 
ergreifen. Vor diesem Hintergrund strebt die Landes-
regierung eine Zusammenarbeit mit Hamburg bzw. 
weiteren norddeutschen Ländern in den folgenden 
Punkten an, um die begrenzten Ressourcen effizienter 
einzusetzen:

• Flächendeckende Einführung des Abiturs nach 12 
Jahren,

• Einführung zentraler Abitur- und Abschlussprüfun-
gen für den Hauptschulabschluss und den Mittleren 
Abschluss,

• Regelmäßige Lernstandsuntersuchungen einschließ-
lich Vergleichsarbeiten in Klassenstufen 3, 6 und 8 
bzw. 9,

• Durchführung von Verfahren der externen und inter-
nen Evaluation von Schulen,

• Einführung von Schulporträts,

• Einrichtung einer gemeinsamen Qualitätsagentur im 
norddeutschen Verbund.

In gleicher Weise haben sich die Länder verpflichtet, 
die von der Kultusministerkonferenz verabschiedeten 
„Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaf-
ten“ den Ausbildungsgängen für Lehrkräfte zu Grunde 
zu legen. Das gilt insbesondere für die jetzt anstehende 
Einführung von Bachelor-/Masterstrukturen im Bereich 
der Lehramtsstudiengänge. Hier gibt es einen intensiven 
Erfahrungsaustausch und Abstimmungsbemühun-
gen zwischen den norddeutschen Ländern, insbesonde-
re zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein.

Weiterhin ist unter Federführung Schleswig-Holsteins 
damit begonnen worden, den Vorbereitungsdienst (2. 
Phase der Lehrkräfteausbildung) einem Benchmarking-
Verfahren zu unterziehen. Es geht dabei zum einen um 
die Identifikation von Aufgabenfeldern, die für multi- 
oder bilaterale Zusammenarbeit geeignet sind; es geht 
zum anderen um die Erarbeitung von Parametern zur 
Ermittlung und Zuordnung von regionalökonomischen 
Optimierungsgewinnen.

(2) Wissenschaft:

Auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung gibt 
es zwischen den Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen Schleswig-Holsteins und Hamburgs höchst 
erfolgreiche projekt- und themenbezogene Koope-
rationen. Dies gilt insbesondere für den Bereich der 
Lebenswissenschaften mit gemeinsamen Sonderfor-
schungsbereichen. Die Intensivierung dieser Koopera-
tionen liegt im Interesse beider Länder. 

Die Universitäten Kiel und Hamburg haben in einem 
Kooperationsvertrag die Grundlage für eine engere Zu-
sammenarbeit in Lehre und Forschung (u.a. Öffnung von 
Lehrveranstaltungen für Studierende der jeweils anderen 
Universität), für gemeinsame Forschungsvorhaben und 
die Abstimmung bei der Ausschreibung von Professuren 
geschaffen. Darüber hinaus besteht zwischen Schles-
wig-Holstein und Hamburg mit dem GKSS-Forschungs-
zentrum Geesthacht eine institutionalisierte und lange 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Ziel beider Länder ist es, 
weitere gemeinsame Forschungsinstitutionen zu errich-
ten. So ist beispielsweise geplant, die Bibliotheken des 
Hamburgischen-Welt-Weltwirtschaft-Archivs (HWWA) 
und der Deutschen Zentralbibliothek der Wirtschaftswis-
senschaften in Kiel zu vereinigen.

Ehrgeizigstes Kooperationsvorhaben ist die Errichtung 
des europaweit einmaligen Röntgenlasers XFEL beim 
Hamburger Forschungszentrum DESY. Die Realisierung 
dieses europäischen Projekts, von dem zahlreiche na-
tur- und lebenswissenschaftliche Disziplinen profitieren 
werden, wird entscheidend zur wissenschaftlichen und 
technologischen Weiterentwicklung des Nordens bei-
tragen und Grundlage sein für die Schaffung einer von 
Schleswig-Holstein und Hamburg gemeinsam getrage-
nen Wissensregion.

(3) Weiterbildung:

In der Weiterbildung besteht neben übergeordneten 
bildungspolitischen und arbeitsmarktlichen Interessen, 
aber auch aufgrund der Ausgestaltung als Weiterbil-
dungsmarkt eine natürliche Konkurrenzsituation mit 
den Nachbarländern. Die Länder haben keinen direkten 
Einfluss auf die Angebote der Weiterbildungsinstitutio-
nen, denn die Träger und Einrichtungen der Weiterbil-
dung haben ein gesetzlich zugesichertes Recht auf freie 
Lehrplan- und Programm- 
gestaltung. Deshalb lässt sich eine Zusammenarbeit 
nicht auf der Ebene einer Angebotsabstimmung realisie-
ren, sondern wird auf den Aufbau einer gemeinsamen 
Weiterbildungsinfrastruktur gerichtet. Ziel ist es, zum 
Aufbau einer aktiven Weiterbildungsregion beizutragen. 
Um weiterbildungspolitisch länderübergreifende Interes-
sen einerseits und Marktinteressen andererseits zu be-
rücksichtigen, sollte auf diese Konkurrenzsituation durch 
jeweilige Länder-Schwerpunktsetzung und einzelnen 
Kooperationen reagiert werden. Erste Ansätze dazu gibt 
es beispielsweise bei den Landeszentralen für politische 
Bildung.

4.8 Die Krankenhausversorgung  
bedarfsgerecht gestalten

Nach einer bereits 1989 zwischen Schleswig-Holstein 
und Hamburg getroffenen Absprache hat jedes Bun-
desland die Regelversorgung seiner Patienten selbst 
sicherzustellen. Die Schwerpunkt- und Zentralver-
sorgung der Bevölkerung aus dem Hamburg-Umland 
erfolgt seitdem in Hamburg.
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Die Zusammenarbeit der Planungsbehörden funktioniert 
gut (turnusmäßig einmal jährlich sowie anlassbezogen). 
Der Datenaustausch ist weiter ausgebaut worden. Dies 
bietet sich schon wegen des gemeinsamen Statisti-
schen Amtes beider Länder an. 

Beide Länder haben sich geeinigt, die Geriatrische Klinik 
Edmundsthal-Siemerswalde in Geesthacht vom Hambur-
gischen in den Schleswig-Holsteinischen Krankenhaus-
plan zu übernehmen. Dies war ein jahrelanger Streit-
punkt zwischen den Ländern. 

Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Strukturverän-
derungen in den Krankenhauslandschaften der Länder 
sind die Kontakte intensiviert worden. Im Mittelpunkt 
stehen dabei Prinzipien der Krankenhausplanung nach 
Einführung der DRGs (Diagnoseorientiertes Fallpauscha-
lensystem für Krankenhäuser) und die Abstimmung von 
Einzelfragen im Hamburg-Umland. 

4.9 Eine grenzüberschreitende  
Abfallwirtschaftsplanung schaffen

Abfälle, die bei Bau- und Abbruchtätigkeiten entstehen, 
werden häufig über Landesgrenzen hinweg entsorgt. 
Um im norddeutschen Raum den Vollzug des Abfall-
rechts weitgehend zu vereinheitlichen, wurde im Jahre 
2000 die „Norddeutsche Bauabfall-Vereinbarung“ 
zwischen den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg 
und Mecklenburg-Vorpommern und den dort tätigen 
Entsorgergemeinschaften geschlossen. Seitdem finden 
halbjährlich Treffen der norddeutschen Länder mit 
der Bauabfallentsorgungswirtschaft statt, bei denen 
abfallwirtschaftliche Entwicklungen und Vollzugsfragen 
geklärt werden.

Nach Bundesrecht haben die Länder Abfallwirtschafts-
pläne aufzustellen und alle fünf Jahre fortzuschreiben. In 
konsequenter Fortführung der guten Zusammenarbeit 
insbesondere mit Hamburg sollen die beiden im Jahre 
2000 getrennt aufgestellten Abfallwirtschaftspläne für 
Bau- und Abbruchabfälle jetzt gemeinsam fortge-
schrieben werden.

4.10   Die Zusammenarbeit im 
  Emissionshandel fortführen

Es bestehen zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein 
bereits bewährte Kooperationen im Bereich der von 
den Immissionsschutzbehörden wahrgenommenen 
unterschiedlichsten Vollzugsaufgaben. 

Beide Länder sind hinsichtlich der Vollzugsaufgaben 
des CO2-Monitorings in der Bund-Länder-Arbeitsgrup-
pe unter Leitung der Deutsche Emissionshandelsstelle 
(DEHSt) im Umweltbundesamt vertreten, zu deren Auf-
gaben die Gestaltung und Abstimmung eines bundes-
einheitlichen Vollzugs gehört. Zusätzlich stimmen sich 
Hamburg und Schleswig-Holstein zu Einzelfragen 
des Vollzugs ab, um die Besonderheiten der Region zu 
berücksichtigen und dabei weitgehende Einheitlich-
keit zu erreichen. Weiterhin arbeiten die Umweltmi-
nisterien von Hamburg und Schleswig-Holstein mit 
der Zielsetzung der Beratung und Information von 
Anlagenbetreibern und Öffentlichkeit zusammen. 
Dies erfolgt in Kooperation mit der Innovationsstiftung 
Schleswig-Holstein, der IHK-Vereinigung Schleswig-Hol-
stein, der Vereinigung der Unternehmensverbände in 
Hamburg und Schleswig-Holstein sowie anlassbezogen 
auch mit weiteren Kooperationspartnern.

In 2006 stehen Weichenstellungen auf europäischer und 
Bundesebene zur Ausgestaltung des Emissionshandels 
in der zweiten Handelsperiode von 2008-2012 an. Für 
die Realisierung der Potenziale des Emissionshandels 
für ökologisch effektiven, ökonomisch effizienten und 
wirtschaftsverträglichen Klimaschutz kommt es ent-
scheidend auf die Ausgestaltung an. Über die Umwelt-
ministerkonferenz, den Bundesrat sowie das Hanse 
Office werden Hamburg und Schleswig-Holstein 
diese Prozesse begleiten und gegebenenfalls Initiati-
ven einbringen.
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Europäische Metropolregionen – so auch die Metro-
polregion Hamburg – werden als Zentren der Wirt-
schaftskraft, als Standorte von Forschung und Entwick-
lung sowie als Konzentrationspunkte für Wachstum 
immer bedeutsamer. Sie sind die wesentlichen Träger 
des ökonomischen Wandels und der technologischen 
Innovation. Dabei stehen sie in einem zunehmend här-
teren internationalen Wettbewerb um Investitionen und 
Arbeitsplätze. 

In aktuellen Rankingvergleichen werden der Metro-
polregion Hamburg als größter norddeutscher Region 
teilweise sehr gute, teilweise aber nur durchschnittliche 
Standortvoraussetzungen zuerkannt. Im Norden absolut 
dominierend, fällt sie im bundesweiten Vergleich bei 
manchen Indikatoren hinter ihre Konkurrenten Frank-
furt, Berlin, München, Stuttgart und Rhein-Ruhr zurück. 
Auch auf internationaler Ebene hat sich die Region mit 
dem Hamburger Hafen und einer Vielzahl bedeutender 
Wirtschaftsunternehmen und Organisationen auch im 
Umland eine gute Position erarbeitet, „spielt“ im direk-
ten Vergleich der Weltmetropolen allerdings nur in der 
vierten Kategorie mit. 

Für Schleswig-Holstein insgesamt hat die Metropol-
region Hamburg große strukturelle Bedeutung: 

• Die 6 Hamburg-Randkreise stellen den dynamischs-
ten Wirtschaftsraum des Landes dar, der im Verbund 
mit der Metropolregion entscheidend auch in die 
anderen Landesteile Schleswig-Holsteins ausstrahlt. 
Auf die Hamburg-Randkreise entfallen 41,5 Prozent 
der Landesfläche und 43,7 Prozent der Einwohnerin-
nen und Einwohner; weit überproportional werden in 
diesem Landesteil aber 48,2 Prozent der Einkünfte 
erzielt (Quelle: Lohn- und Einkommenssteuerstatis-
tik).

• Aus internationaler Perspektive werden Hamburg 
und das schleswig-holsteinische Umland nur als Ein-
heit wahrgenommen. Wirtschafts- und Arbeitsmarkt 
sind heute schon zu einem Wirtschaftsraum und 
einem Arbeitsmarkt verflochten. Strategisch gesehen 
ist die Kooperation in der Metropolregion Hamburg 
keine Konkurrenz oder Alternative zur bilateralen 
Zusammenarbeit beider Länder, sondern vielmehr die 
in allen deutschen und europäischen Metropolen üb-
liche Zusammenarbeit von Metropolkern und Umland 
mit Bezugsgrößen von bis zu ca. 4 Mio. Einwohnern. 
Dabei ist Hamburg zwar das Zentrum einer de-
zentralen Region, darf aber die dynamische Eigen-
entwicklung der starken schleswig-holsteinischen 
Entwicklungszentren (Mittelzentren wie Norderstedt, 
Pinneberg, Itzehoe, Brunsbüttel, Bad Segeberg, 
Ahrensburg) und der weiteren regionalen Teilräume 
nicht beeinträchtigen. Auch im weiteren Umfeld hat 
die Sogwirkung der Metropolregion Hamburg auf 
benachbarte Räume zugenommen. Beitrittswünsche 
der Nachbarkreise aus Mecklenburg-Vorpommern 
und von Lübeck sowie Kooperationsinteressen von 

Neumünster, Kiel und der K.E.R.N.-Region unterstrei-
chen diese Tendenz. 

Unter Beachtung dieser schleswig-holsteinischen 
Interessenlage bekennt sich die Landesregierung 
zum Leitbild einer europäisch ausgerichteten, an 
Dynamik zunehmenden Metropolregion Hamburg. 
Sie unterstützt alle Strategieansätze, Maßnahmen und 
konkreten Projekte, um ihre internationale Wettbewerbs-
fähigkeit im weltweiten Konkurrenzkampf der Regionen 
zu steigern. Zielsetzung der Landesregierung ist hier-
durch, die Standortsituation im Hamburg-Rand-Raum 
und darüber hinaus in ganz Schleswig-Holstein weiter 
zu verbessern. 

5.1 Eine Neustruktur der  
Metropolregion beschließen

Unter Beachtung der „Motorenfunktion“ von Me-
tropolregionen für wirtschaftliches Wachstum und 
Innovation und unter Berücksichtigung der bei europäi-
schen Rankingvergleichen belegten „Nachholbedarfe“ 
wird die Metropolregion Hamburg ihre Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit deutlich stärken. Hierzu hat der 
Planungsrat der Metropolregion am 3. Februar 2005 
für eine umfangreiche Neustruktur ein Trilaterales 
Verwaltungsabkommen sowie einen Staatsvertrag 
befürwortet und zur Beschlussfassung durch die Trilate-
rale Kabinettsausschusssitzung am 1. Dezember 2005 
vorgesehen.

Die Landesregierung Schleswig-Holstein unterstützt 
all diese Schritte als erforderliche Maßnahmen auch 
im Landesinteresse, damit die Metropolregion Hamburg 
ihre international und national herausgehobene Aufga-
benstellung zukünftig noch besser positioniert erfüllen 
kann.

Die geplante Neustruktur betrifft im Einzelnen:

• Die Erarbeitung und Umsetzung einer Internationali-
sierungsstrategie und die Ausrichtung als „wachsen-
de Metropolregion“, um sich zukünftig mit Metropo-
len der dritten Kategorie wie z.B. Mailand, Frankfurt, 
Madrid und Amsterdam messen zu können.

• Eine deutliche Kommunalisierung der Verantwortung 
(Kreise, Städte und Gemeinden der Region werden 
formell in die Trägerschaft einbezogen). 

• Die Sicherstellung der erforderlichen Finanzierung 
und die Fortführung der eingerichteten Förderfonds 
durch einen Trilateralen Staatsvertrag.

• Eine Konzentration auf die Themen „Internationale 
Wettbewerbsfähigkeit“, „Daseinsvorsorge“, „Raum-
struktur - Flächenmanagement“ .

• Der Aufbau eines wirkungsvollen Regionalmarketings 
und die Bündelung der Aktivitäten der regionalen 
Wirtschaftsförderungen.

5. Metropolregion Hamburg:  
Die Wettbewerbsposition stärken
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• Die Stärkung der Gremienstruktur durch einen neuen 
Regionsrat und eine effizientere Gestaltung von 
Management und Umsetzungsprozessen durch eine 
gemeinsame Geschäftsstelle (ab 2008 zentral in 
Hamburg).

• Die Einbeziehung von ganz Dithmarschen, um die 
bisherige Sondersituation als einzigem „geteilten“ 
Kreis innerhalb der Metropolregion aufzulösen und 
ihm eine eindeutige Entwicklungsperspektive zu 
ermöglichen.

• Eine stärkere Einbindung von Landes- und Kommu-
nalpolitik sowie regionalen Akteuren in die Regional-
konferenz zur Behandlung wichtiger Aufgabenstellun-
gen der Region. 

5.2 Ein Konzept „Wachsende  
Metropolregion“ erarbeiten

Hamburg hat sich mit dem Leitbild „Hamburg Wachsen-
de Stadt“ für alle relevanten Themenbereiche als Kern-
stadt positioniert und sich zugleich mit den Vorschlägen 
vom Juni 2004 (Ziffer 1.) – insbesondere dem Auftrag 
zur Erarbeitung einer Internationalisierungsstrategie für 
die Metropolregion – für eine Ausdehnung des Wachs-
tumskonzeptes auf die gesamte Region eingesetzt. 
Eine solche Zielsetzung, dass nicht nur die Kernstadt, 
sondern die gesamte Region hinsichtlich der Parameter 
Einwohner- und Gewerbeentwicklung, wirtschaftliche 
Wertschöpfung, Marketing und Internationalität „wach-
sen“ (also stärker werden) soll, ist bisher aber - außer 
politischen Erklärungen - nicht in konkretes Handeln 
umgesetzt. Insoweit ist das Hamburger Leitbild bisher 
faktisch auf das Gebiet der Kernstadt begrenzt und 
bedeutet zunächst gegenüber den Flächenländern und 
den Umlandkommunen ein Signal für mehr Konkurrenz 
in den Bereichen Flächenpolitik, Arbeitsplätze und Tou-
rismus.

Die Landesregierung fordert daher, dass ein Hand-
lungsrahmen „Wachsende Metropolregion Hamburg“ 
mit konkreten, dynamischen Entwicklungszielen für die 
gesamte Region und damit auch für die Flächenländer 
festgelegt wird. In diesem Sinne hat der Planungsrat 
der Metropolregion auf Initiative Schleswig-Holsteins 
im Februar 2005 beschlossen, dass ein solcher Hand-
lungsrahmen Teil des neuen „Operativen Programms 
2006-2008“ der Metropolregion Hamburg sein soll. Die 
Landesregierung wird deshalb gemeinsam mit der Ar-
beitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise Vorschläge 
für einen solchen Handlungsrahmen unterbreiten und in 
die Gremien der Metropolregion einbringen. 

5.3 Die Zusammenarbeit in der Wirt-
schaftsförderung intensivieren

Eine schlagkräftige und wirkungsvolle Kooperation aller 
Akteure in der Wirtschaftsförderung ist ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor für eine weitere dynamische Entwick-
lung der Metropolregion Hamburg und ihre erfolgreiche 
Positionierung im internationalen Wettbewerb.  

Aufgrund des Freiwilligkeitsprinzips lässt sich die Zusam-
menarbeit im Bereich der Wirtschaftsförderung jedoch 
nur verbessern, wenn es gelingt, mit der Verpflichtung 
auf die gemeinsamen Ziele gleichzeitig auch einen Aus-
gleich in den Partialinteressen der Akteure zu erreichen. 
Darüber hinaus sind die unterschiedlichen Aufgaben und 
Handlungsfelder kommunaler und landesweit verant-
wortlicher Wirtschaftsförderer in der Metropolregion zu 
berücksichtigen. 

Die Landesregierung begrüßt eine verstärkte Zusam-
menarbeit der Wirtschaftsfördereinrichtungen in der 
Metropolregion, die sich auf die kommunalen Aufgaben 
der Wirtschaftsförderung bezieht. Dazu gehören insbe-
sondere die Gewerbeflächenentwicklung und -vermark-
tung sowie die Unternehmensbetreuung im Rahmen 
der Bestandspflege. Der beabsichtige Abschluss einer 
Vereinbarung zwischen den Wirtschaftsförderern der 
Hamburg-Randkreise und der Hamburger Wirtschafts-
förderung (HWF) kann eine gute Grundlage sein, die 
regionale Zusammenarbeit zu vertiefen, und die be-
stehende Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung 
und Technologietransfer Schleswig-Holstein (WTSH) 
sinnvoll zu ergänzen. Als erster konkreter Teilschritt ist 
der Aufbau eines gemeinsamen Flächeninformations-
systems in der Metropolregion sinnvoll; hierzu soll eine 
im Herbst 2005 eingesetzte Arbeitsgruppe konkrete 
Umsetzungsvorschläge erarbeiten. Weitere Vorschläge 
betreffen eine zukünftig intensivere Kooperation bei 
der Flächenentwicklung in der Metropolregion sowie 
mögliche Realisierungschancen für gemeinsame Gewer-
begebiete.

Eine derartige Kooperation in Feldern der kommuna-
len Wirtschaftsförderung innerhalb der Metropolregion 
sollte durch eine zukünftig noch stärkere bi- oder 
trilaterale Zusammenarbeit auf Landesebene wir-
kungsvoll ergänzt und unterstützt werden. Je besser 
diese Zusammenarbeit in den Landesaufgaben der 
Wirtschaftsförderung (z.B. Exportförderung, allgemeines 
Standortmarketing) und zwischen den dafür eingerichte-
ten Gesellschaften (WTSH, HWF etc.) funktioniert, desto 
größer sind die Vorteile auch für die Ländergrenzen 
überschreitende Metropolregion. 

5.4 Ein abgestimmtes  
Regionalmarketing konzipieren

Das Marketing der Metropolregion Hamburg steht 
neben dem Standortmarketing für den Stadtstaat Ham-
burg und dem Standortmarketing für die Länder Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen. 

Grundsätzlich steht es in der Entscheidung der schles-
wig-holsteinischen Kreise, sich für ihr Standortmarketing 
der Partner und Marken zu bedienen, die ihnen am 
besten geeignet erscheinen. Hamburg leitet das Marke-
ting für die Metropolregion aus der Marke „Hamburg“ 
und den hierfür entwickelten Werbebotschaften ab. 
Aus sachlichen werblichen Gründen könnte eine eigene 
Marke „Metropolregion Hamburg“ international ohnehin 
keinen Bestand neben der Marke „Hamburg“ haben. 
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Daher ist es aus Sicht der Landeregierung akzeptabel, 
dass die Hamburg-Randkreise in der Metropolregion mit 
Blick auf internationale Erkennbarkeit unter der Marke 
„Hamburg“ auftreten. 

Die Landesregierung erwartet jedoch, dass die Ham-
burg-Randkreise und ihre Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften mit ihren werblichen Auftritten ihre Zugehörig-
keit zu Schleswig-Holstein nicht in Frage stellen und das 
Standortmarketing für den Wirtschafts- und Technologie-
standort Schleswig-Holstein aktiv unterstützten.

Die Hamburg-Randkreise wollen - wie auch die übrigen 
Akteure - für ein gemeinsames Standortmarketing künf-
tig verstärkt das Internet nutzen. 

Darüber hinaus wird die schleswig-holsteinische Landes-
regierung mit Hamburg und allen schleswig-holstei-
nischen Kreisen vereinbaren, dass die Angebote der 
Kreise im Bereich Standortmarketing mit den Internet-
portalen Schleswig-Holsteins und Hamburgs ver-
knüpft werden. Die Bestrebungen in der Metropolregi-
on Hamburg zur Entwicklung eines standortorientierten 
Internetangebots und die Pläne der Landesregierungen 
Schleswig-Holsteins und Hamburgs zum Aufbau von 
Wirtschaftsportalen müssen miteinander koordiniert 
werden. Doppelungen und unproduktive Konkurrenzen 
müssen vermieden werden.

5.5 Die Tourismus- und  
Naherholungspotentiale bündeln

Mit Blick auf die unterschiedlichen Angebots- und 
Nachfragestrukturen der Partner der Metropolregion 
(Hamburger Städtetourismus einerseits und vorwiegend 
Urlaubstourismus an den Küsten Niedersachsens und 
Schleswig-Holsteins andererseits sowie Tagestouris-
mus in der Metropolregion) sind Kooperationen der 
für das touristische Marketing und die kulturtouristische 
Produktentwicklung zuständigen Organisationen nur in 
begrenztem Umfang möglich. Daher ist eine umfas-
sende gemeinschaftliche touristische Vermarktung der 
gesamten Metropolregion wenig sinnvoll; vielmehr sind 
Regionen übergreifende Themen und Kulturziele zu 
definieren und mit den am jeweiligen Projekt beteiligten 
Partnern innerhalb und ggf. auch außerhalb der Metro-
polregion bzw. über deren Grenzen hinaus zu vermark-
ten. 

Die touristischen Akteure in der Metropolregion Ham-
burg arbeiten bereits jetzt projektbezogen dort 
zusammen, wo durch die Gemeinsamkeit ein Mehr-
wert entsteht. Bislang hat sich ein solcher Mehrwert vor 
allem bei den Projekten Elberadweg, MetropolCard und 
Maritime Landschaft Unterelbe ergeben. Im Bereich der 
Naherholung haben die Hamburg-Randkreise noch wei-
tere Entwicklungspotenziale. Dabei sind die Entwicklung 
von Konzepten für den Ausbau des Naherholungsange-
botes und der weitere Ausbau einer entsprechenden 
Infrastruktur ein primär kommunales Gestaltungsfeld. 

Die Arbeitsgruppe „Tourismus“ der Metropolregion 
Hamburg wird Vorschläge für weitere touristische 

Kooperationen in der Metropolregion Hamburg prüfen 
und initiieren.

5.6 Arbeitsmarktverflechtungen für 
Schleswig-Holstein nutzen

Der schleswig-holsteinische Arbeitsmarkt ist geprägt 
durch seine Verflechtungen mit der Metropolregion 
Hamburg. Ersichtlich wird dies vor allem an hohen 
Pendlerzahlen über die Landesgrenzen hinweg mit deut-
lichem Schwerpunkt von Schleswig-Holstein in Richtung 
Hamburg.

Zu beachten sind in diesem Zusammenhang folgende 
Aspekte:

• Die regionalen Arbeitsmärkte in der Metropolregi-
on Hamburg profitieren in der Regel voneinander. 
Wichtig ist es deshalb, den Bedarf an qualifizierten 
Arbeitskräften grenzüberschreitend abzudecken 
und somit den lokalen Anforderungen der Wirtschaft 
– und damit auch des Arbeitsmarktes – zu entspre-
chen.

• Das gesamte Feld der arbeitsmarktpolitischen 
Schwerpunktsetzungen wird letztlich von den Dienst-
stellen der Arbeitsverwaltung der jeweiligen Lage 
und Entwicklung entsprechend abgedeckt und konti-
nuierlich angepasst. Dabei arbeiten die regionalen 
Arbeitsagenturen in der Metropolregion eng und 
länderübergreifend zusammen. Landesgrenzen 
sind für die Arbeitsverwaltung kein Hemmnis; grenz-
überschreitende Vermittlungsarbeit ist daher zum 
Alltagsgeschäft der Agenturen für Arbeit zu zählen.

5.7 Eine Ausbildungskooperation  
voranbringen

Im Bereich der Beruflichen Bildung bestehen in der 
Metropolregion Hamburg weitere Möglichkeiten der 
Kooperation, insbesondere bei den Beruflichen Schu-
len. Dabei werden zwei Bereiche der Zusammenarbeit 
unterschieden: der Teilzeitbereich der Dualen Ausbildung 
und der Vollzeitbereich für die Weiterqualifikation der 
Schülerinnen und Schüler. 

Eine kontinuierliche Aufgabe besteht im jährliche Ab-
gleich der Berufsschülerzahlen im Dualen System in der 
Metropolregion Hamburg. Verstärkt werden weitere 
Absprachen und Kooperationen für die Einrichtung 
von Berufsfachschulen und andere weiterführende 
Schulen im Berufsbildenden Schulwesen. Somit können 
Synergieeffekte insbesondere für sehr spezialisierte 
Bildungsgänge mit geringen Schülerzahlen in den 
Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg erreicht wer-
den. Weitere Kooperationen bestehen im gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der Entwicklung 
der Organisationsprozesse zur Veränderung der Struktur 
der Beruflichen Schulen. Diese Form der Zusammenar-
beit erstreckt sich auf den Gedankenaustausch auf der 
Schulverwaltungsebene und im praktischen Austausch 
vor Ort an den Beruflichen Schulen der beiden Länder. 
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5.8 Erfolgreiche  
Weiterbildungsprojekte fortsetzen

Kennzeichnend für die Weiterbildung sind im Unter-
schied zu anderen Teilen des Bildungssystems der Ange-
bots- und Anbieterpluralismus, die marktwirtschaftliche 
Organisation sowie die subsidiäre Rolle des Staates. Die 
öffentliche Hand hat hierbei vor allem die Verantwortung 
zur Strukturentwicklung. Das weiterbildungspolitische 
Handeln der Länder Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Niedersachsen ist darauf ausgerichtet, Pluralität zu 
wahren und Subsidiarität zu beachten, Rahmenbedin-
gungen weiterzuentwickeln, Weiterbildung für bestimm-
te Zielgruppen zu fördern und Innovationen anzuregen. 
Auf dieser Basis ist die Metropolregion zu einer quali-
tativen und quantitativen Weiterbildungsregion zu 
entwickeln.

Alle drei Länder haben sich auf  Anregung Schleswig-
Holsteins für das Verbundprojekt „Lernende Metro-
polregion“ eingesetzt, das ein gelungenes Beispiel 
Ländergrenzen überschreitender Kooperation ist: Eine 
gemeinsame Bildungshotline, ein gemeinsamer Internet-
Auftritt, diverse Veranstaltungen zur Sensibilisierung der 
Bürgerinnen und Bürger für eine lernende Metropolre-
gion wurden bereits realisiert. Zielsetzung ist es, diese 
geschaffene Infrastruktur auch nach Auslaufen der 
Bundesförderung in 2006 zu erhalten. Dabei trägt die 
Einrichtung und Entwicklung von Ganztagsschulen zur 
Umsetzung des Konzeptes „Lebenslangen Lernen“ bei.

5.9 Die ÖPNV-Angebote des HVV 
weiter verbessern

Etwa 140 000 Menschen pendeln täglich aus Schleswig-
Holstein nach Hamburg. Rund 18 Prozent der Arbeits-
plätze in Hamburg sind mit Beschäftigten aus Schles-
wig-Holstein besetzt. Die überwiegende Mehrheit der 
Pendler von Schleswig-Holstein nach Hamburg hat ihren 
Wohnsitz in den schleswig-holsteinischen Randkreisen 
vor Hamburg. Knapp die Hälfte aller Einpendler nach 
Schleswig-Holstein wohnt in Hamburg, in absoluten 
Zahlen 43.100 (Stand Juli 2003). Diese Pendlerzahlen 
bedeuten eine erhebliche Herausforderung für die Ver-
kehrsinfrastruktur in der Metropolregion Hamburg. 

Die Integration der schleswig-holsteinischen Randkreise 
in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) in den ver-
gangenen Jahren hat erheblich dazu beigetragen, dieser 
Herausforderung zu begegnen und stellt für die Bürger 
und Bürgerinnen eine spürbare Verbesserung dar. Der 
ÖPNV, insbesondere der Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) wird deshalb in Zusammenarbeit mit Hamburg 
weiter zu einer attraktiven und umweltverträglichen 
Alternative zum motorisierten Individualverkehr (MIV) 
entwickelt, damit dieser insbesondere in und zwischen 
den Verdichtungsräumen zurückgeführt, zumindest aber 

ein weiterer Anstieg verhindert werden soll. Die weitere 
Stärkung des Verbundcharakters im HVV-Bereich ist 
dabei Voraussetzung und Ziel zugleich. 

Die Ausweitung des Bedienungsgebietes im Dezem-
ber 2002 auf die nördlichen Randkreise entspricht der 
gewachsenen wirtschaftlichen Verflechtung zwischen 
den Umlandkreisen und Hamburg und schafft für alle 
Einwohner damit ein attraktives Verkehrsangebot im 
Busverkehr und auf der Schiene. 

Durch ein ergänzendes Qualitätssteuerungsverfahren 
und weitere Angebotsoptimierungen unter anderem 
durch den länderübergreifenden SH -Tarif soll das bisher 
- auch im nördlichen Erweiterungsgebiet - positive Image 
des HVV durch die bewährte kooperative Zusammen-
arbeit weiter verbessert werden. Die zum 1. Januar 
2005 erfolgte Süd-Erweitung des HVV nach Niedersach-
sen ist hierfür ein wichtiger Schritt. 

Darüber hinaus soll mit dem Projekt „Pendlerportal“ 
ein internetgestütztes Serviceangebot zur Verfügung 
gestellt werden, mit dem sich beispielsweise Berufs-
pendler für ihre regelmäßig wiederkehrenden Fahrten zu 
Fahrgemeinschaften zusammenschließen können. Das 
Pendlerportal kann gerade im Berufspendelverkehr einen 
wichtigen Beitrag zur effektiven Nutzung der begrenzten 
Kapazitäten im Verkehrsnetz der gesamten Metropolre-
gion leisten.

5.10   Das Leitprojekt „E-Government“ 
  umsetzen

Das Projekt „E-Government in der Metropolregion 
Hamburg“ hat zum Ziel, die Verwaltungseinrichtungen 
in der Metropolregion Hamburg zu vernetzen, um Kos-
ten zu sparen und den Bürgerservice zu verbessern. 
Die Lebenslage „Umzug“ dient als Pilotanwendung auf 
dem Metropolregions-Netz. 

Die Errichtung der IuK-Infrastruktur (Metropolregi-
on-Netz) als technische Grundvoraussetzung für die 
verwaltungsübergreifende Datenkommunikation ist in 22 
Pilotverwaltungen seit September 2004 abgeschlossen. 
Das Netz wird bereits für ein projektbezogenes Intranet 
genutzt.

Ziel ist eine einsatzfähige und im Pilotbetrieb erprobte 
Lösung, damit sich die Bürgerinnen und Bürgern der 
Metropolregion unabhängig von Zuständigkeiten an jede 
Verwaltung wenden zu können, um Vorgänge im Melde- 
und Kfz-Bereich abschließend abwickeln zu können. 
Mittelfristig werden die Aktivitäten in der Metropolregion 
positive Auswirkungen auf das ganze Land haben, indem 
erprobte IT-Verfahren ohne großen Aufwand in allen 
Kommunen eingesetzt werden können. Im Ergebnis soll 
eine durchgängige Verfahrensabwicklung in ganz 
Schleswig-Holstein und Hamburg erreicht werden.
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Die zukünftige Sicherung von Wachstum, Beschäfti-
gung und Daseinsvorsorge in Schleswig-Holstein hängt 
- neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
- auch von effizienten Kommunalstrukturen sowie der 
Selbstaufstellungsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft 
der Regionen und Teilräume ab. Die Landesregierung 
räumt daher einer aktiven und differenzierten Regio-
nalentwicklungspolitik hohe Priorität ein, um die 
Wettbewerbsfähigkeit des Landes sicherzustellen  und 
seine Standortqualität zu verbessern. Eine solche Politik 
muss sowohl die wirtschaftsstarken Verdichtungsräume 
um Hamburg, die Oberzentren und Mittelzentren, aber 
auch die ländlichen und peripheren Räume des Landes 
einbeziehen. Zur erforderlichen Bündelung der Kräfte 
und zur schwerpunktmäßigen Nutzung der Ressourcen 
werden die jeweils vorhandenen „Stärken zu stärken“ 
und im Sinne eigenständiger regionaler Identitäten zu 
profilieren sein.

Die Landesregierung wird insbesondere darauf hinwir-
ken, die Wachstumsimpulse der Metropolregion Ham-
burg möglichst weit nach Schleswig-Holstein zu lenken 
und so die regionalen Kräfte auch im Norden des Landes 
an dieser Entwicklungsdynamik teilhaben zu lassen. 
Gleichzeitig wird die Landesregierung die Verbindungen 
zu den dynamischen Regionen im benachbarten Däne-
mark (Metropolregion „Kopenhagen/Malmö“ – Öresund; 
Jütland) ausbauen, um dortige Wachstumspotentiale - 
u.a. mit Hilfe der Dynamik der Metropolregion Hamburg 
- nach Süden zu ziehen.

Im Ergebnis ist die Regionalentwicklung in Schles-
wig-Holstein nicht nur im Teilraum der Metropolregion 
Hamburg, sondern auch in der K.E.R.N.-Region, in der 
Region Lübeck, an der Westküste in der Region Schles-
wig-Flensburg sowie in allen weiteren Landesteilen 
zu befördern. Mit dieser Zielsetzung hat die Landesre-
gierung bereits 2004 ein kommunikatives Gutachten 
„Perspektiven der Regionen Schleswig-Holstein“ in 
Auftrag gegeben. 

Ziel des Gutachtens ist es, Stärken, Schwächen, Chan-
cen und Risiken der Regionen des Landes herauszuar-
beiten und dabei gegenseitige Erwartungen an strate-
gische Partnerschaften und Netzwerke zwischen den 
Regionen zu identifizieren. 

6.1 Die Verwaltung in Schleswig- 
Holstein modernisieren

Einen wichtigen Faktor für die Qualität eines Standortes 
stellt eine moderne Verwaltung dar. Um den Anforde-
rungen eines offenen Europas und einer globalisierten 
Welt gerecht werden zu können, haben Menschen und 
Wirtschaft in Schleswig-Holstein Anspruch auf eine gut 
funktionierende Administration. Leistungsfähigkeit im 
internationalen Vergleich setzt effiziente Verwaltungs-

strukturen voraus, die praktische, kompetente und 
umfassende Unterstützung gewährleisten.

Die Landesregierung will daher die Verwaltung des 
Landes professioneller, wirtschaftlicher und bür-
gernäher ausgestalten. Hierzu sollen Verwaltungen 
zusammengelegt, Doppelzuständigkeiten zwischen Land 
und Kommunen abgebaut und Landesaufgaben soweit 
wie möglich auf die Kommunen verlagert werden.

Von dieser Verwaltungsstrukturreform, in deren 
Mittelpunkt die Errichtung Kommunaler Verwaltungsre-
gionen und die Zusammenlegung der Verwaltungen von 
Ämtern und amtsfreien Gemeinden stehen, sind alle 
Ebenen betroffen: Land, Kreise, Ämter und Gemeinden. 

Beim ersten großen Teilbereich der Reform werden 
vier bis fünf Kommunale Verwaltungsregionen – Träger 
sind die Kreise und kreisfreien Städte – soweit wie 
möglich Aufgaben, die noch beim Land angesiedelt sind, 
übernehmen. Zusätzlich können ihnen auch Aufgaben 
der Kreise und kreisfreien Gemeinden übertragen wer-
den. Mit Hilfe von E-Government bedeutet dies kürzere 
Wege für die Menschen im Land. 

Jede Kommunale Verwaltungsregion soll zwischen 
450.000 und 850.000 Einwohner betreuen, wobei die 
Einzugsgebiete die tatsächlichen Verflechtungsbezie-
hungen z. B. in der Wirtschaft, bei der Arbeit und beim 
Wohnen widerspiegeln sollen. Die an Hamburg gren-
zenden Kreise der Metropolregion werden aufgrund von 
strukturpolitischen, verkehrlichen und siedlungsgeografi-
schen Gründen von mindestens zwei Kommunalen Ver-
waltungsregionen betreut, die – wie alle Kommunalen 
Verwaltungsregionen – an verschiedenen Standorten an-
gesiedelt sein können. Allerdings sollte bei der Standort-
wahl die Struktur der nachgeordneten Landesbehörden 
berücksichtigt werden. 

In Verbindung mit der Verwaltungsstrukturreform soll 
die Regionalplanung kommunalisiert werden; dement-
sprechend sollen die Kommunalen Verwaltungsregionen 
geeignet sein, die Aufgaben einer kommunalisierten 
Regionalplanung zu übernehmen. Leitgedanke ist dabei, 
dass die künftigen Planungsräume mit den räumlichen 
Zuständigkeitsbereichen der neuen Kommunalen Ver-
waltungsregionen in Übereinstimmung gebracht werden 
sollen. 

Beim zweiten Teil der Reform – der Zusammenle-
gung der Verwaltungen von Ämtern und Gemeinden 
– gilt grundsätzlich: Die jeweiligen Verwaltungseinheiten 
sollen zukünftig mindestens 8.000 Einwohner betreuen. 
Auch hier sind bei Entscheidungen über Zusammen-
legungen die gegebenen Verflechtungsbeziehungen 
zu berücksichtigen. Bis Ende 2006 werden freiwillige 
Verwaltungszusammenschlüsse finanziell gefördert.

Letztendlich soll sich die Zahl der Verwaltungen von 
zurzeit 215 auf rund 160 verringern. 

6. Schleswig-Holstein:  
Die Standortqualität des ganzen Landes erhöhen
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Auf diese Weise werden alle Regionen Schleswig-
Holsteins unter Wahrung und Stärkung von Tradition, 
Identität und Ehrenamt profitieren.

6.2 Die Regionsbildung und regionale 
Kooperationen befördern 

Die Landesregierung hält auch zukünftig die Versteti-
gung und den Ausbau regionaler Ansätze und Struk-
turen in Schleswig-Holstein für unverzichtbar und wird 
solche Prozesse unterstützen. Regionale Kooperatio-
nen entwickeln sich insbesondere dort, wo vorhandene 
Kräfte gebündelt und gezielt durch Zusammenarbeit 
befördert werden. 

Diese Aufgabe ist neben der erforderlichen Verwaltungs-
strukturreform und der insoweit vorgesehenen Bildung 
von mehreren Kommunalen Verwaltungsregionen (Ziffer 
6.1) erforderlich. 

Die Landesregierung wird daher überall dort, wo sich 
regionale Aktivitäten entfalten und Initiativen bilden – im 
Sinne einer Entwicklungspartnerschaft des Landes mit 
seinen Regionen und Teilräumen - als Partner zur Seite 
stehen. Hierzu hält die Landesregierung folgende 
Schritte für erforderlich:

• Die Prüfung und Weiterentwicklung bestehender 
Verflechtungsstrukturen, Entwicklungsstrategien, 
Handlungskonzepte und Projekte der Regionen 
und Teilräume im Lande (ggf. durch Abschluss von 
Zielvereinbarungen zwischen Landesregierung und 
kommunal-regionalen Akteuren) sowie die Unterstüt-
zung einer intensiveren Nutzung grenzüberschreiten-
der Kooperationspotenziale. Das kann z. B. für die 
schleswig-holsteinischen Oberzentren als konkrete 
Handlungsschritte bedeuten:

• für die Stadt Flensburg (sowie den ganzen Lan-
desteil Schleswig): 
eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der 
neuen dänischen Großregion „Süddänemark“,

• für die Stadt Neumünster: 
die Übernahme einer kooperativen Mittlerfunktion 
zwischen der K.E.R.N.-Region und der Metropol-
region Hamburg,

• für die Landeshauptstadt Kiel mit ihren Fährver-
bindungen Richtung Ostsee (bzw. die K.E.R.N.-
Region): 
die Entwicklung einer Perspektive als Brücke 
zwischen der Metropolregion Hamburg und der 
Öresundregion sowie

• für die Stadt Lübeck: 
den Ausbau strategischer Verbindungen in den 
weiteren Ostseeraum und zu den nordwestlichen 
Kreisen Mecklenburg-Vorpommern.

• Die Initiierung eines regionalen Netzwerkes (Regio-
nen, Teilräume, Oberzentren). Ziel ist der regelmä-
ßige Informations- und Erfahrungsaustausch über 
regional entwicklungsrelevante Strukturen, Planun-
gen und Maßnahmen (z. B.: Stärken-Schwächen-Ana-
lysen; Bestandsaufnahme erfolgreicher Vernetzungs-
projekte; Identifikation jeweiliger Regionspotenziale; 

Durchführung gemeinsamer Projekte; Strategieent-
wicklungen zur Kooperation mit der Metropolregion 
Hamburg).

• Die schrittweise Herausbildung einer regionalen 
Gesamtstrategie im Rahmen einer koordinierten Re-
gionalentwicklungspolitik des Landes. Dabei ist auf 
den gewachsenen Strukturen regionaler Zusammen-
arbeit aufzubauen; zugleich sind Anforderungen an 
zukünftig ausreichend kooperationsfähige Strukturen 
zu formulieren. Durch die Verständigung der Fachres-
sorts auf gemeinsame Ziele zur Regionalentwicklung 
sowie eine intensivere Verzahnung der Fachpolitiken 
werden zugleich die Rahmenbedingungen weiterer 
regionaler Entwicklung verbessert.

6.3 Wachstumsimpulse der  
Metropolregion nach Schleswig-
Holstein lenken

Es ist Zielsetzung der Landesregierung, den Norden 
Schleswig-Holsteins an die Metropolregion Hamburg 
„anzukoppeln“ und auch hier mehr Wachstum und Be-
schäftigung zu erzielen. Hierzu sollen die wirtschaftliche 
Dynamik und die „Spill-over-Effekte“ (Überschwapp-Ef-
fekte) der Metropolregion Hamburg möglichst weit nach 
Schleswig-Holstein hinein gelenkt werden.  
Um diese Entwicklung zu unterstützen, wird die Lan-
desregierung drei Ansätze verfolgen:

(1) „Wachstumsmodell Schleswig-Holstein“

Die Wachstumsimpulse der Metropolregion sollen sich 
nicht allein ins direkte Umland erstrecken, sondern 
gezielt in die Räume und Städte in Schleswig-Holstein 
geführt werden, die in der Lage sind, diese Impulse 
aufzugreifen und wiederum weiter zu tragen. 

Dazu wird das „Wachstumsmodell Schleswig-Holstein“ 
vorgeschlagen, das die bereits in der Metropolregion 
Hamburg ausgewiesenen „Entwicklungs- und Entlas-
tungsorte“ (Mittelzentren wie beispielsweise Brunsbüt-
tel, Itzehoe und Mölln als Wachstumsträger) durch drei 
Entwicklungsachsen großräumiger auf ganz Schleswig-
Holstein ausdehnt:

• Entwicklungsachse Ost: Ausgehend von der beste-
henden Siedlungsachse „Ahrensburg/Bad Oldesloe/
Reinfeld“ sichert diese Entwicklungsachse entlang 
der A 1 über Lübeck und Fehmarn den Zugang zur 
Öresund-Region.

• Entwicklungsachse Mitte: Ausgehend von der 
bestehenden Siedlungsachse „Norderstedt/Kalten-
kirchen“ reicht diese Entwicklungsachse entlang der 
A 7 über Neumünster (mit einem Zweig über die A 
215 zur Landeshauptstadt Kiel (mit ihren Fährverkeh-
ren nach Skandinavien)) weiter über Rendsburg und 
Schleswig nach Flensburg und ermöglicht eine An-
bindung der dänischen Grenzregion (Süddänemark).

• Entwicklungsachse West: Ausgehend von der 
bestehenden Siedlungsachse „Pinneberg/Elmshorn“ 
reicht diese Achse entlang der A 23 über Itzehoe 
und Heide führen (über die B 5 zum Industriestand-
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ort Brunsbüttel) und weiter entlang der B 5 bis nach 
Husum und Niebüll sowie bis nach Esbjerg. 

Bei der Realisierung des „Wachstumsmodells 
Schleswig-Holstein“ sind folgende Aspekte zu be-
rücksichtigen:

• Von ihrer Funktion sollen die Entwicklungsach-
sen entlang der benannten Autobahnen mögliche 
regionalwirtschaftliche Wachstumspfade Richtung 
Norden skizzieren. Ihre konkrete landesplanerische 
Bedeutung wird im Rahmen der Fortschreibung des 
Landesraumordnungsplanes Schleswig-Holstein 
festzulegen sein.

• Alle vier schleswig-holsteinischen Oberzentren 
werden wie „Kooperationssatelliten“ durch die drei 
Entwicklungsachsen mit Hamburg verknüpft und 
sollen die Hauptakteure einer intensiveren Koopera-
tion mit der Metropolregion sein. Hierzu müssen sie 
ihre eigenen Stärken noch deutlicher identifizieren, 
strukturieren und akzentuieren sowie flexible Ent-
wicklungsstrategien mit Ausrichtung auf Hamburg 
erstellen.

• Die zukünftige A 20 wird in Ost-West-Richtung die 
drei Entwicklungsachsen miteinander verbinden 
und hierdurch an den Schnittstellen Knotenpunkte 
entstehen lassen, für die besondere siedlungsbe-
zogene Entwicklungsperspektiven zu prüfen sein 
werden. Mit der geplanten Elbquerung der A 20 bei 
Glückstadt würde die westliche Entwicklungsachse 
zugleich eine bessere Verkehrsanbindung Richtung 
Süden aber auch in die Metropolregion gewährleis-
ten.  
Das Wachstumsmodell wird nur dann zu messba-
ren Ergebnissen führen, wenn auch die nördlichen 
Landesteile attraktive Angebote für eine Zusammen-
arbeit mit der Metropolregion Hamburg unterbreiten 
können. Daher müssen gerade die peripheren Räume 
geeignete Potenziale und Stärken herausarbeiten und 
profilieren. Die Landesregierung wird die regionalen 
Akteure bei der Erstellung hierzu erforderlicher Stär-
ken- und Potenzial-Analyse unterstützen (Ziffer 6.2). 

(2) „Variable Geometrie“

Die Landesregierung befürwortet das Kooperations-
modell einer „variablen Geometrie“, mit dem flexible, 
projektbezogene Kooperationen jeweils interessierter 
Partner unterstützt werden sollen. Zur Sicherstellung 
einer fairen und gleichberechtigten Zusammenarbeit 
(sowohl innerhalb der Metropolregion als auch mit den 
nördlichen Landesteilen Schleswig-Holsteins) wird die 
Anwendung dieses Modells aber von folgenden Vor-
aussetzungen abhängig gemacht:

• Allen Akteuren innerhalb der Metropolregion muss 
die Beteiligung an neuen Initiativen der Metropolregi-
on offen stehen. 

• Nachbarräumen außerhalb der Metropolregion soll 
- bei eigener Bereitstellung der Ressourcen (Personal 
und Sachmittel) - eine Beteiligung angeboten wer-
den, soweit es sich thematisch und projektbezogen 
anbietet. Die Fördermittel des Förderungsfonds der 
Metropolregion bleiben jedoch auf die Metropolregi-

on beschränkt; die Mittel des sog. „Normalansatzes“ 
des Förderungsfonds (Finanzausgleichsmittel) dürfen 
nur an Kommunen im schleswig-holsteinischen Ge-
bietsteil der Metropolregion gewährt werden.

• Entscheidungen über Projekt-Federführungen müs-
sen unter Wahrung der Interessen der gesamten 
Metropolregion und der beteiligten Nachbarräume 
getroffen werden. 

• Die Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise ist 
für die schleswig-holsteinischen Kommunen ein zen-
traler Partner, der bei der Entwicklung von bedeutsa-
men Kooperationsprojekten zu beteiligen ist.

• Direkte Kooperationsbeziehungen schleswig-holstei-
nischer Kommunen zu ihren benachbarten Ham-
burger Bezirken sollen - als zusätzliche dezentrale 
Plattform der Kooperation – z.B. in „Nachbarschafts-
foren“ der Bezirke und der Umlandkommunen 
- ermöglicht werden. 

• Die Metropolregion Hamburg wird mit der Einbin-
dung der Kommunen in die Trägerschaft eine stärker 
regionale Ausrichtung erfahren. Die Landesregierung 
wird daher eine noch engere Politikabstimmung mit 
der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise si-
cherstellen, um Interessenkollisionen zwischen dem 
Hamburg-Randraum und dem ganzheitlich ausgerich-
teten Landesinteresse zu vermeiden. 

• Für viele Themen werden die Projekte der Me-
tropolregion durch bilaterale Kooperationen auf 
Fachressortebene und direkte Städtekooperationen 
mit der Stadt Hamburg überlagert bzw. ergänzt. Das 
bedeutet, dass nicht alle Projekte mit Partnern der 
Metropolregion auch in die Gremien-Zuständigkeit 
der Metropolregion fallen werden.

(3) Konzept „Regionale Verantwortungsgemein-
schaften“

Mit ihrem aktuellen Konzept „Regionale Verantwor-
tungsgemeinschaften“ trägt die Bundesraumordnung 
dem Aspekt Rechnung, dass sich die Maßstäbe und 
Reichweiten von Verflechtung und Abhängigkeiten regi-
onaler Kooperationen globalisierungsbedingt vergrößern. 
Neue netzwerkorientierte Raumkonzepte orientieren 
sich deshalb an „Großregionen“, die neben Metropolre-
gionen (wie der Metropolregion Hamburg) auch peri-
phere Teilräume mit ländlich geprägtem Charakter (das 
weitere Schleswig-Holstein) einschließen. Das Bundes-
konzept stellt darauf ab, dass diese „Großregionen“ - im 
Sinne einer selbst organisierten Zusammenarbeit von 
metropoler Kernregion und weiterem Verflechtungsraum 
– eine Regionale Verantwortungsgemeinschaft bilden. 
Dadurch soll eine großräumige Bündelung der regiona-
len Kräfte und eine generelle Verbesserung der Stand-
ortbedingungen im gesamten Verantwortungsbereich 
bewirkt werden. Dies soll die bestehenden Strukturen 
der Länder/Regionen in keiner Weise ersetzen, aber 
durch gezielte Kooperation, Netzwerke und gemein-
same strategische Projekte sinnvoll ergänzen.  
Dieses Konzept greift in idealer Weise die schleswig-hol-
steinischen Interessen einer weiträumigen Vernetzung 
des gesamten Landes mit der Metropolregion Hamburg 
auf. Da aber noch keine Erfahrungen bzw. Vorschläge zur 
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Ausgestaltung und zur praxisorientierten Umsetzung sol-
cher Verantwortungsgemeinschaften vorliegen, schlägt 
die Landesregierung vor, dass gemeinsam mit Ham-
burg und unter Mitwirkung des Bundes ein Pilotprojekt 
für eine „mögliche Verantwortungsgemeinschaft 
der Metropolregion Hamburg im Verbund mit dem 
ganzen Land Schleswig-Holstein“ initiiert wird. In ei-
nem solchen Projekt sollten die Anforderungen, Umset-
zungsinstrumente und Chancen eines solchen Ansatzes 
konkretisiert und modellhaft erprobt werden.

Im Ergebnis hält es die Landesregierung für erforder-
lich, dass Hamburg mehr als bisher

• sich nicht nur als Kooperationspartner der Metropol-
region, sondern soweit thematisch und projektbezo-
gen möglich über deren Gebietskulisse hinaus auch 
als Partner der nördlichen Teilräume Schleswig-Hol-
steins versteht und 

• insoweit auch für diese Teilräume entwicklungsbezo-
gene Mitverantwortung zu übernehmen bereit ist. 

In diesem Sinne sind durch direkte Kooperationsbe-
ziehungen zwischen den Städten Hamburg und Lübeck 
sowie mit der Landeshauptstadt Kiel erste Ansätze 
begonnen. Darüber hinaus hat die Metropolregion Ham-
burg mit Lübeck sowie der K.E.R.N.-Region eine projekt-
bezogene Kooperation vereinbart. Diese Ansätze gilt es 
aus Sicht der Landesregierung deutlich auszubauen.

6.4 Die Potentiale der Wachstums- 
region „Norderelbe“ fördern

Wirtschaftlich gesehen ist das Hamburg-Umland ein 
wichtiges Kraftzentrum Schleswig-Holsteins, das von 
der Nähe zu Hamburg profitiert. Aktuell ist aber festzu-
stellen, dass die Zahl der aus Hamburg nach Schleswig-
Holstein umgesiedelten Unternehmen rückläufig ist. 
Grund dafür ist u.a die Hamburger Strategie der Ent-
wicklung von Brachen und der Vermeidung der Ansied-
lung flächenintensiver Unternehmen. Zudem sind die 
südlichen niedersächsischen Randkreise in den letzten 
Jahren zunehmend ernste Konkurrenten bei der An-
siedlung Hamburger Unternehmen geworden. Auch die 
grenznahen Gewerbegebiete in Mecklenburg-Vorpom-
mern (wie Zarrenthin) sind für manche Unternehmen 
aus Hamburg nicht zuletzt wegen deutlich niedrigerer 
Grundstückspreise und besserer Fördermöglichkeiten 
(Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“, Investitionszulage) attraktiv. 

Damit aber die Hamburg-Randkreise weiterhin von den 
Wachstumsimpulsen Hamburgs profitieren können, 
haben sie mit dem Projekt „Wachstumsinitiative 
Norderelbe (WIN)“ gemeinsam mit Hamburg eine 
Wachstumsstrategie für die Region „Norderelbe“ 
entwickelt. Dezidiertes Ziel dieser von der Landesregie-
rung unterstützten Strategie ist es, die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit in innovativen und konventionellen 
Schwerpunktbranchen zu sichern und zu stärken, um 
Arbeitsplätze in der Region zu sichern und zu schaffen. 
Mit der Konzentration auf bestimmte Wachstums-
branchen (Beispiele: Logistik, Life Science, maritime 

Wirtschaft, Luftfahrtindustrie und erneuerbare Energien) 
soll die Region gestärkt werden und sich gleichzeitig 
als Teil der Metropolregion Hamburg im internatio-
nalen Wettbewerb positionieren. Wirtschaft, Wissen-
schaft und Verwaltung sollen über Gemeinde-, Kreis- und 
Landesgrenzen hinweg zusammenarbeiten.  
Diese Wachstumsbranchen sind allerdings nicht auf die 
Region „Norderelbe“ begrenzt, sondern müssen auch 
an entsprechende Aktivitäten, Potenziale und Kompeten-
zen in den anderen Landesteilen Schleswig-Holsteins an-
knüpfen. Dabei muss die Region „Norderelbe“ deutlich 
machen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen will und kann 
und welchen spezifischen Beitrag sie zu landesweiten 
Aktivitäten beitragen kann.

Die Landesregierung sieht insbesondere in werbli-
chen, landesplanerischen und fördertechnischen 
Maßnahmen einen Ansatz, um ein weiteres Wirt-
schaftswachstum in der nördlichen Metropolregion zu 
unterstützen:

Bei werblichen Maßnahmen ist zu beachten, dass de-
ren Wirkung auf Hamburger Unternehmen eher begrenzt 
ist. Es kommt daher darauf an, dass ein „neues positiv 
besetztes Image“ für Schleswig-Holstein im Bewusst-
sein Hamburger Unternehmen geschaffen wird. Hierzu 
könnte beitragen, das Marketingmagazin „Wirtschafts-
land“ bei Hamburger Unternehmen und Multiplikatoren 
bekannt zu machen. Bereits Mitte 2005 wurde eine 
„Wirtschaftsland“-Ausgabe herausgegeben, die im 
Schwerpunkt die Qualitäten Schleswig-Holsteins als Teil 
des gemeinsamen Standorts Hamburg/Schleswig-Hol-
stein besonders hervorhebt. 

Im Rahmen der Fortschreibung des Landesraumord-
nungsplanes wird - neben der Einführung von Entwick-
lungsachsen (Ziffer 6.3) - auch eine Weiterentwicklung 
des Siedlungsachsenkonzeptes geprüft: Eine solche 
Weiterentwicklung des Achsenkonzeptes, das heute die 
Siedlungsentwicklung im Hamburger Randraum vorwie-
gend entlang von Eisenbahntrassen vorgibt, könnte eine 
stärkere hamburgnahe gewerbliche Entwicklung entlang 
der Autobahnen (insbesondere A 23, A 7, A 1, A 24) 
ermöglichen. Dabei wären zusätzliche Entwicklungsmög-
lichkeiten nach Fertigstellung der A 20 und ihrer Schnei-
dung mit den nach Norden führenden Autobahnen zu 
berücksichtigen.  
In Schleswig-Holstein besteht zunehmend die Situation, 
Flächenengpässe in Hamburg, etwa für großflächigen 
Einzelhandel oder Logistik auffangen zu müssen, obwohl 
diese Nutzungen vielfach auf vorhandenen Gewerbeflä-
chen in Schleswig-Holstein nicht zulässig sind. Insoweit 
muss bei der Fortschreibung des Landesraumordnungs-
planes entschieden werden, ob für neue, infrastrukturell 
günstig gelegene Flächen eine weitere Öffnung für 
Einzelhandelsansiedlungen (unter dem Vorbehalt einer 
Nahversorgungs- und Innenstadtverträglichkeit) oder 
aber neue Schwerpunkte für produzierendes Gewerbe 
bzw. hochqualifizierte Dienstleister zugelassen werden 
sollen. 

Mit der Aufstockung des Förderprogramms „Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Förderung betrieblicher 
Innovationen“ im Rahmen des Schleswig-Holstein 
Fonds bestehen nunmehr Fördermöglichkeiten auch für 
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Unternehmen im Hamburg-Umland. Gefördert werden 
Vorhaben der industriellen Forschung und vorwettbe-
werblichen Entwicklung von kleinen und mittleren Un-
ternehmen mit dem Ziel, die Innovations- und Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken.

6.5 Eine Zukunftsstrategie für die 
K.E.R.N.-Region unterstützen

Die Metropolregion Hamburg ist zwar ein wichtiger 
Entwicklungspol für Schleswig-Holstein, sie ist aber 
nicht die alleinige schleswig-holsteinische Entwick-
lungsorientierung. Zusätzlich müssen alle Regionen im 
Land ihre eigenen Potenziale definieren und auf Koo-
perationen mit Hamburg ausrichten. Aus Sicht der 
Landesregierung ist es von zentraler Bedeutung, dass 
insbesondere die K.E.R.N.-Region, die sich gegenüber 
anderen Entwicklungsinitiativen im Lande durch einen 
hohen Integrationsgrad regionaler Zusammenarbeit aus-
zeichnet, für die Zukunft gut aufgestellt ist, um so einen 
Ergänzungspol zur Metropolregion darzustellen und zur 
Stärkung des Standortes Schleswig-Holstein insge-
samt beizutragen. Hierzu bietet die Landesregierung ihre 
Unterstützung an. Die Landeshauptstadt Kiel sollte dabei 
innerhalb der K.E.R.N.-Region die Motorfunktion über-
nehmen und gleichzeitig einen Kooperationssatelliten zur 
Metropolregion Hamburg darstellen.

Vor dem Hintergrund des Ausstiegs des Kreises Plön 
aus dem K.E.R.N. e.V. seit 2005, der in der Stadt Neu-
münster politisch geführten Diskussion hinsichtlich einer 
räumlichen „Neuorientierung“ der Stadt zur Metropolre-
gion Hamburg sowie der wachsenden Unzufriedenheit 
mit der Organisationsform ist eine Neuausrichtung der 
Region erforderlich. Die Diskussion im K.E.R.N.-Vorstand 
sowie zwischen politischen Akteuren der Region bezüg-
lich der Zukunft von K.E.R.N. hat diese Notwendigkeit 
bestätigt. 

Die Landesregierung wird das vom K.E.R.N.-Vorstand 
beabsichtigte Konzept zur Neupositionierung der 
Region mit den Verantwortlichen von K.E.R.N. erörtern 
und darauf hinwirken, der regionalen Initiative zu mehr 
Schlagkraft zu verhelfen. Dabei wird - neben den Zielen 
der Kooperation - den Aspekten „räumlicher Zuschnitt“, 
„künftige Aufgabenstellung“ und „angemessene Orga-
nisation“, vor dem Hintergrund der von der Landesre-
gierung beabsichtigten Verwaltungsstrukturreform, eine 
besondere Bedeutung zukommen.

6.6 Schleswig-Holstein als Kulturland 
stärken

• Gesamtgesellschaftliche Verantwortung für Kul-
tur 
Der Wandel im Kulturbereich erfordert neue Formen 
der Kooperation und Arbeitsteilung. Die Nutzung 
von Kooperationsmöglichkeiten zwischen Wirt-
schaftsunternehmen und den von der öffentlichen 
Hand getragenen Kulturinstitutionen setzt aller-
dings weitere Reformen in der Trägerschaft, in der 

inneren Organisation und in der Wirtschaftsführung 
bei diesen Instituten voraus. Kulturinstitute müssen 
sich künftig als Serviceeinrichtung für die Bürgerin-
nen und Bürger verstehen. Die Landesregierung wird 
diese Reformen vorantreiben und darauf hinwirken, 
dass sich dieses Selbstverständnis durchsetzt. 

• Stärkung der Verbindungen zwischen Kultur und 
Wirtschaft 
Mehr Beschäftigung, Stärkung des Wirtschafts-
wachstums und Verwaltungsmodernisierung sind die 
übergeordneten Ziele der Landesregierung. Eines der 
vorrangigen Vorhaben des vom Kabinett beschlosse-
nen Arbeitsprogramms besteht darin, ein Konzept 
zu entwickeln, wie verstärkt öffentliche Projekte 
als Public-Private-Partnership finanziert werden 
können. Das gilt auch für die Kultur. Die Landesre-
gierung wird Kontakte zu den Industrie- und Handels-
kammern und zu einzelnen Unternehmen aufneh-
men, um sie gezielt für die Übernahme gemeinsamer 
Trägerschaften oder fördernder Partnerschaften 
für kulturelle Institutionen oder Veranstaltungen 
zu gewinnen. Mindestens einmal jährlich werden 
künftig Vertreter aus Kultur und Wirtschaft zu einem 
Gesprächsabend eingeladen, um die persönlichen 
Kontakte zwischen Unternehmen und Kulturinstitu-
ten zu vertiefen und konkrete Projektpartnerschaften 
anzubahnen.  
Bisher erfolgreiche Beispiele dafür sind: 

• Die Restitution des barocken Fürstengartens und 
des Globushauses des Schlosses Gottorf unter 
Beteiligung fünf großer Stiftungen, 

• der Japanische Museums- und Literatursom-
mer 2005 - parallel zum Japan-Schwerpunkt des 
SHMF sowie

• das geplante Musikzentrum Lübeck, das voraus-
sichtlich ohne Zuwendungen der öffentlichen 
Hand realisiert werden kann. 

 Das Bemühen der Landesregierung um ver-
mehrtes Sponsoring und aktives mäzenatisches 
Engagement der Unternehmen und der Bürgerschaft 
bedeutet jedoch keinen Rückzug aus der staatli-
chen Kulturförderung. Es zielt vielmehr auf eine 
Verbesserung der Entwicklungschancen der Kultur 
insgesamt. Erfolgreich eingeworbene Drittmittel 
sollen bisher gewährte staatliche Zuwendungen 
ergänzen, nicht ersetzen.

• Initiative Kinder- und Jugendkultur 
Die Landesregierung hat - angeregt durch Hamburg 
- eine Initiative zur Stärkung der Kinder- und 
Jugendkultur gestartet. Die Aktivitäten der ver-
schiedenen Ressorts (Schul-, Jugend-, Sozial- und 
Kulturabteilung) werden koordiniert und intensiviert, 
um auch auf diesem Feld mehr Transparenz und eine 
bessere Vernetzung der vorhandenen Ressourcen für 
schulische und außerschulische Kulturangebote zu 
schaffen. Dafür sollen die kommunalen Träger so-
wie Anbieter in privater Trägerschaft gewonnen 
werden. Im Einzelnen geht es u.a. um die dauerhafte 
Sicherung von Stellen für die Absolvierung des „Frei-
willigen Sozialen Jahres Kultur“.
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• Förderung der Spitzenkultur ohne Vernachlässi-
gung der Breitenkultur 
Genauso wichtig wie die Förderung von herausragen-
den Kulturprojekten ist es, dass das Kulturangebot in 
der Fläche - die Breitenkultur, ohne die Spitzenleis-
tungen nicht entstehen können - erhalten bleibt. Die 
Landesregierung wird das ihrige dazu tun, dass die in 
Deutschland traditionell gute und dichte kulturel-
le Infrastruktur - dazu gehören die örtliche Musik-
schule, die Volkshochschule, das (Heimat-) Museum, 
die öffentliche Bibliothek - intakt bleibt. 

6.7 Die regionale Strukturpolitik  
fortentwickeln

In Schleswig-Holstein wird die regionale Strukturpo-
litik ganz wesentlich durch das Regionalprogramm 
2000 geprägt, in dessen Mittelpunkt die Förderung der 
regionalen, wirtschaftsnahen Infrastruktur steht. In dem 
Programm werden Fördermittel der EU, der Bund-/Län-
der-Gemeinschaftsaufgabe und des Landes kombiniert 
und im Rahmen einer intensiven regionalen Partizipation 
nach dem Prinzip eines Qualitätswettbewerbs vergeben. 
Die Aufteilung des Fördergebietes in Kreisgrenzen über-
schreitende Förderregionen (Westküste mit Nordfries-
land und Dithmarschen, Flensburg/Schleswig, K.E.R.N. 
mit Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde und Plön 
sowie Ostholstein/Lübeck/Lauenburg) hat den Regiona-
lisierungsprozess in Schleswig-Holstein unterstützt. Die 
regionalen Akteure beurteilen Förderprojekte aus einer 
überregionalen Sichtweise und erfahren so die Sinnhaf-
tigkeit regionaler Kooperationen und gemeinsamer 
Strategien für die Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstrukturen.

Mit der Neuordnung der EU-Strukturfonds ab 2007 
muss auch die Regionalförderung in Schleswig-Holstein 

neu konzipiert werden. Dabei soll das bisherige Regio-
nalprogramm und die Arbeitsmarktförderung aus dem 
Programm Arbeit für Schleswig-Holstein (ASH) unter 
dem Dach eines „Zukunftsprogramms Schleswig-
Holstein“ zusammengeführt werden. Trotz aller Unsi-
cherheiten über die künftige Verteilung für die EU-Struk-
turfonds-Mittel geht die Landesregierung davon aus, 
dass Schleswig-Holstein auch ab 2007 von der neuen 
Ziel 2-Förderung ausreichend profitieren wird und setzt 
sich auf allen Ebenen dafür ein. In den nächsten Mo-
naten wird unter Einbeziehung aller relevanten Akteure 
diskutiert werden, welche inhaltlichen Schwerpunkte 
im „Zukunftsprogramm Schleswig- Holstein“ zu berück-
sichtigen sind. Dies wird auf Basis der jetzt von der EU 
vorgelegten neuen Regionalleitlinien geschehen.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Strukturfonds-De-
batte zeichnet sich ab, dass künftig das gesamte Land 
Schleswig-Holstein zum Fördergebiet werden könnte. 
Damit würde der Einsatz von Fördermitteln aus dem 
neuen Programm grundsätzlich auch in den 6 Hamburg-
Randkreisen möglich werden. Dies wäre konsequent 
im Hinblick auf die mit den künftigen Strukturfonds 
verbundene Umsetzung der Ziele der Lissabon-Strategie 
(„Stärken stärken“). In diesem Zusammenhang wird die 
Schwerpunktstrategie der Landesregierung bei der 
Vergabe der Fördermittel eine wichtige Rolle spielen. 
Allerdings werden auch künftig - wie bisher - regionale 
Komponenten zu berücksichtigen sein, um spezifische 
Stärken in Regionen mit strukturellen Defiziten zu 
fördern. Fazit ist, dass die neue Strukturfonds-Periode 
ab 2007 die Rolle und die Möglichkeiten des schles-
wig-holsteinischen Teils der Metropolregion ent-
scheidend verändern kann. Dies hat Konsequenzen 
bei der Kooperation in der Metropolregion, aber auch im 
Rahmen der Zusammenarbeit Schleswig-Holsteins mit 
Hamburg.


